
Stenographisches Protokoll. 
85. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich. 

v. Gesetzgebungsperlode. 

Inhalt. 
1. Ausschüsse. 

Zuweisung der Anträge 154 bis 156jA (S. 2413). 

2. Verhandlungen. 
a) Bericht des Ausschusses für soziale Ver

waltung über die Regierungsvorlage (477 d. 
B.), betreffend das Jugendschutzgesetz 
(655 d. B.). 
Berichterstatter: A ppe l (S. 2413 und 
S. 2436); 
Redner: El ser  (S. 2418),. Bundesminister 
ReIm e r  (S. 2422), WilheImi-ne Mo i k  
(S. 2424), Dr. Mar ga r e t h a  (S. 2426), 
S c ha rf (S. 2427), Han s  (S. 2430), Zec h  tl 
(S. 2434) und Frieda Mi k o l a  (S. 2435); 
Annahme des Gesetzentwurfes in zweiter 
und dritter Lesung (S. 2437). 

b) Bericht des Ausschusses für Land - und 
Forstwirtschaft über die Regierungsvorlage 
(603 d. B.), betreffend die Aufbringungs. 
Gesetz-Novelle (661 d. B.). 
Berichterstatter: S e i d l  (S. 2437); 
Redner: Hon n e r  (S. 2437); 

Donnerstag, 1. Juli 1948. 

A u s s c h uß e n  t schIi e ß u n g, betreffend 
Unterstellung der Wiener Randgemeinden 
hinsichtlich der landwirtschaftlichen Auf
bringung unter den Wirkungsbereich des 
Bundeslandes Niederösterreich (S. 2437); 
Annahme des Gesetzentwurfes in zweiter 
und dritter Lesung sowie der Ausschuß
entschließung (S. 2441). 

c) Bericht des Ausschusses f�ir Energiewirt
schaft ü.ber die Regierungsvorlage (605 d. B.), 
betreffend die Lastverteilungs-N ovelle 1948 
(660 d. B.). 
Berichterstatter: R a u s c h e r  (S. 2441); 
Annahme des Gesetzentwurfes in zweiter 
und dritter Lesung (S. 2441). 

Eingelangt ist die Antwort des 

Bundesministers für Inneres auf die Anfrage. 
der Abg. Appe l und Genossen (183(A. B. 
zu 225jJ). 

Beginn der Sitzung: 10 Uhr 5 Minuten. 
Präsident Kunschak e r ö ffne t  die Sitzung. , gesetz zu schaffen, das d�.n Bedürfnis�en der 
Die A t -- 154 b' 156/A d d arbeitenden Jugend in Osterreich und der 
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österreichischen Rechtsauffassung entspricht. zus an Igen ussc ussen z u g eWIe s e n. S hl- BI- h d d h d' E- b - d • _ .  • • C Ie IC wur e urc le in nngung es 

Es wird m dIe T a g e s o r d n u n g  emge- vorlieaenden Gesetzentwurfes der Versuch o gangen. unternommen, ein modernes Jugendschutz-
Der 1. Punkt lautet: Bericht des Ausschusses gesetz zu schaffen, welches bedeutende Ver

für soziale Verwaltung über die Regierungs- besserungen gegenüber den Jugendschutzbe
vorlage (477 d. B.): Bundesgesetz über die stimmungen, die unter Ferdinand Hanusch 
Beschäftigung von Kindern und Jugendlichen in der ersten Republik geschaffen wurden, ent
(Jugendschutzgesetz - JschG_) (655 d. B.) .  hält und insbesondere wesentliche Verbesse-

rungen gegenüber den derzeit geltenden 
Berichterstatter Appel: Hohes Haus ! Meine Jugendschutzbestimmungen beinhaltet. 

Damen und Herren ! Als Berichterstatter des Schon in der ersten Republik wurden unter 
Ausschusses für sozialeVerwaltung habe ich die dem ersten Staatssekretär für soziale Verwal
Regierungsvorlage über das Jugendschutz- tung, Ferdinand Hanusch, Jugenschutzbe
gesetz zu vertreten und Ihnen über die Arbeiten stimmungen geschaffen, die das Recht der 
des Ausschusses für soziale Verwaltung zu arbeitenden Jugend zum erstenmal gesetzlich 
berichten. verankerten. Diese Bestimmungen blieben bis 

Der gegenständliche Gesetzentwurf regelt zum Jahre 1938 nahezu unverändert, und erst 
gesetzlich die Verwendung und Beschäftigung dem Machtantritt des Nationalsozialismus in 
von Kindern und Jugendlichen, soweit sie Österreich blieb es vorbehalten, hier wesent
in den Wirkungsbereich dieses Gesetzes liche Änderungen durchzuführen, beziehungs
fallen. Die Einbringung der Regierungsvor- weise ein reichseinheitliches Jugendschutz
lage war deshalb notwendig, da bisher auf dem gesetz zu schaffen, das eine merkliche Ver
Gebiete der Jugendschutzgesetzgebung noch die schlechterung für die arbeitende Jugend, ins
reichsrechtlichen Bestimmungen in Geltung besondere in der Arbeitszeit, bedeutete. Man 
sind. Bereits am 4. Dezember 1946 wurde ein 

I 
war daher bestrebt, diesem unmöglichen Zu

Antrag der Abg. Pro  b s t  und Genossen mit stand ein �nde zu bereiten und mit der gegen
dem Inhalt eingebracht, ein J ugendschutz- ständlichen Regierungsvorlage einen Rechts-
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zustand· wiederherzustellen, der den Bedürf
nissen der arbeitenden Jugend in Österreich ent
spricht. 

Die bisher geltenden Jugendschutzbestim
mungen des reichsdeutschen Jugendschutz
gesetzes besagten, daß die Arbeitszeit grund
sätzlich mit 48 Stunden festgelegt ist, die mit 
den Vor- und Abschlußarbeiten auf 51 Stunden 
und in Schichtbetrieben auf 52 Stunden, unter 
Umständen bis auf 54 Stunden ausgedehnt 
werden kann. Es waren ferner die Bestimmun
gen über die Mehrarbeitszuschläge in der Form 
geregelt, daß den Jugendlichen für geleistete 
Überstunden . ein Mehrar beitszuschlag von 
einem Hundertstel der monatlichen Erziehungs
beihilfe gewährt wurde, wobei zu bemerken ist, 
daß nur für Stundenlöhner ein 25prozentiger 
Zuschlag bewilligt war. Das Verbot der 
Akkordarbeit für Jugendliche - und Lehrlinge 
war in diesem Gesetz überhaupt nicht ver
ankert. Desgleichen war auch keine Maßnahme 
vorgesehen, die dem Lehrherrn die Möglich
keit der Ausübung des Züchtigungsrechtes 
gegenüber Jugendlichen und Lehrlingen ge
nommen hätte. 

Die gegenständliche Regierungsvorlage 
wurde, als sie im Hause eingebracht wurde, 
einem Unterausschuß zugewiesen, dem die 
Abg. Frau M i k o l a, A i c h h o r n  und Ha ns von 
der ÖVP, die Abg , App e l, Pro k s c h, S c h a r f  
von der SPÖ und der Abg; Elser  von der KPÖ 
angehörten. In mehreren Sitzungen wurde dei' 
Gesetzentwurf der gründlichsten Beratung 
unterzogen, ohne daß jedoch in diesem Unter
ausschuß eine Einigung über die wesentlichen 
Punkte der Regierungsvorlage, so betreffend 
die Regelung der Arbeitszeit, die in der Re
gierungsvorlage mit 40 Stunden in der Woche 
festgelegt ist, sowie über die Regelung der 
Wochenfreizeit, die in der Regierungsvorlage 
mit 60 Stunden begrenzt ist, hätte 'erzielt 
werden können. Außerdem war ein Streit
punkt die Schaffung, beziehungsweise gesetz
liche Verankerung der Jugendvertrauens-
männer im Jugendschutzgesetz. 

. 

Außer dem Unterausschuß hat sich auch der 
Ausschuß für soziale Verwaltung in mehreren 
Sitzungen mit dem Gesetzentwurf befaßt und 
die im nachfolgenden angeführten Änderungen 
durchgeführt. 

§ 1 des gegenständlichen Entwurfes, der den 
Geltungsbereich dieses Gesetzes festlegt, ist 
unverändert geblieben und besagt, daß es auf 
alle jugendlichen Dienstnehmer Anwendung 
findet, die in einem Dienstverhältnis, einem 
Lehr- oder sonstigen Ausbildungsverhältnis 
stehen. Ausgenommen hievon sind die Ar
beiter in der Land- und Forstwirtschaft sowie 
die Besjhäftigten in 'privaten Haushalten, 
soweit SIe auch in land- und forstwirtschaft
lichen Betrieben beschäftigt werden. Hier 

wurde eine Einigung erzielt, doch ergab sich 
im Verlauf der weiteren Verhandlungen im 
Ausschuß für soziale Verwaltung, daß durch die 
Mehrheit ein Antrag auf Abänderung "des 
Abs. (2) gestellt wurde, der jedoch nicht ver
handelt werden konnte, da die erforderliche 
Zweidrittelmehrheit für den Reassumierungs
antrag nicht vorhanden war. 

Der § 2, der die Begriffsbestimmungen ent
hält, wurde in der Form der Regierungsvor
lage mit dem Abänderungsantrag des Abg. 
Pro k s ch angenommen, welcher besagt, daß' 
Pflegekinder und Mündel nicht unter den Be
griff der eigenen Kinder fallen, um dadurch 
den Rahmen des Gesetzes enger zu ziehen und 
zu verhindern, daß Pflegekinder und Mündel 
nur deshalb angenommen werden, um billige 
Arbeitskräfte zu bekommen. 

Der § 3 wurde ebenfalls in unveränderter 
Form angenommen. 

Auch über § 4, der den Begriff der Kinder
arbeit festlegt, konnte eine Einigung erzielt 
werden, so daß er gleichfalls in der ursprüng
lichen Form angenommen wurde. 

In der Überschrift zu § 5 wurde auf Antrag 
des Herrn Abg. Ha ns  der Begriff des Gesetzes 
dadurch enger gezogen, daß sie nicht nur auf 
die Verwendung, sondern auch auf die Beschäf
tigung von Kindern Bezug nimmt. Dieselbe 
Änderung ergab sich auch in der Überschrift 
zu § 6. Ansonsten war in der Regierungs
vorlage ausgedrückt, daß die Landesjugend
ämter die Bewilligung zur Verwendung von 
Kindern bei Musikaufführungen und der
gleichen erteilen können. Über Einspruch 
einzelner Landesregierungen mußte jedoch 
diese Fassung dahingehend abgeändert werden, 
daß an Stelle des Wortes "Landesjugendamt" 
die Worte "Amt der Landesregierung" zu 
setzen sind, weil die Landesjugendämter den 
Landesregierungen unmittelbar unterstehen. 

Im §6 wurde ferner auf Antrag desHerrnAbg. 
Ha ns  und über Wunsch des Unterrichtsmini
_steriums noch eine Abänderung vorgenommen, 
die dahin geht, daß die Fassung, daß die 
zuständigen "Schulleitungen" zu hören sind, 
gestrichen werden soll und an ihre Stelle die 
"Schulbehörden" zu setzen sind, weil die 
Schulleitungen gleichfalls untergeordnete 
Dienststellen, u. zw. der Schulbehörden sind. 

Um keinen Zweifel in der Auslegung der 
Abs. ( 1 )  bis (6) des § 6 aufkommen zu lassen, 
wurde, gleichfalls über Antrag des Herrn Abg. 
Ha ns, ein neuer Abs. (7) aufgenommen, der 
besagt, daß für die Verwendung von Kindern 
bei Musikaufführungen, Theatervorstellungen 
und dergleichen die Bewilligung im Sinne der 
Bestimmungen des. § 6, Abs. (1) bis (6), nicht 
erforderlich ist, wenn es sich um Aufführungen 
der Schulbehörden handelt. Jedoch ist auch 
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in diesem Falle die schriftliche Zustimmung des 
gesetzlichen Vertreters des Kindes erforderlich. 

. Die §§ 7 und 8 waren unbestritten und 
wurden in der Fassung der Regierungsvorlage 
angenommen. 

,. 
Der § 9, wurde gleichfalls mit analogen 

Anderungen wie bei § 6 angenommen; über 
Antrag des Herrn Abg. Ing. R a ab wurden 
die Worte "Die Bezirksjugendämter haben 
zu ihrer Unterstützung erforderlichenfalls" und 
die Worte "sowie die Kammern für Arbeiter 
und Angestellte heranzuziehen'" aus dem 
Paragraphen herausgenommen. 

§ 10 wurde in der ursprünglichen Fassung 
der Regierungsvorlage angenommen, da sich 
hier keine Unstimmigkeiten ergaben, Dieser 
Paragraph besagt, daß die tägliche Arbeitszeit 
für Jugendliche die Zeit vom Beginn bis zum 
Ende der Arbeit ohne Einrechnung der Ruhe
pausen laut § 15 ist. 

Außerdem wurde über Antrag des Abg. 
Dr. M a rg a re t h a  ein neuer Absatz einge
fügt, der besagt, daß die Jugendlichen ver
pflichtet sind, jedem ihrer Dienstgeber mitzu
teilen, in welchem Ausmaß sie jeweils in den 
einzelnen Betrieben beschMtigt sind, denn § 1 1 ,  
Abs. (1), besagt, daß Jugendliche, auch wenn 
sie bei mehreren Dienstgebern beschäftigt 
sind, nur bis 44 Stunden beschäftigt werden 
dürfen. 

Der § 1 1  konnte schon im Unterausschuß 
keiner Erledigung zugeführt werden, weil die 
Abgeordneten der SPÖ ' in bezug auf die 
40stündige Arbeitswoche für die Fassung der 
Regierungsvorlage eintraten, wogegen die Ab
geordneten der ÖVP die Ansicht vertraten, 
daß die. 40stündige Arbeitszeit insofern eine 
Schädigung der Jugendlichen wäre, als, wenn 
solche Bestimmungen in das Gesetz aufge
nommen würden, die Lehrherren in Hinkunft 
kaum mehr Lehrlinge auf dingen würden. Auf 
Antrag der Mehrheit wurde nun der Paragraph 
dahingehend geändert, daß an Stelle der 
40stündigen die 44stündige Arbeitszeit zu 
setzen ist. Dazu hat der Abg. P r ok sch 
namens der sozialistischen Abgeordneten einen 
Minderheitsantrag eingebracht, den Sie im 
Bericht des Ausschusses vorfinden. 

Der § 12, Abs. ( 1 ), wurde mit der Streichung 
des ersten Wortes "Kalenderwoche" unver
ändert angenommen. Dem Abs . (2) wurde 
in der Fassung der Regierungsvorlage zuge
stimmt. Der Abs. (3) der Regierungsvorlage 
wurde über Antrag des Abg. Dr. M a r g a r e t h a  
gestrichen und mit folgendem Wortlaut neu 
formuliert (liest): 

"Die Dauer der Mehrarbeitsleistung nach 
Abs. (2) darf insgesamt drei Stunden in der 
Woche nicht überschreiten und dadurch die 

Gesamtwochenarbeitszeit nicht über sieben
undvierzig Stunden hinaus verlängert werden. " 

Auch hiezu wurde vom Abg. Pro k s c h  ein 
Minderheitsantrag, fußend auf der Regierungs
vorlage, eingebracht, da es in der Regierungs
vorlage ursprünglich hieß,  daß jede Arbeits
leistung über 40 Stunden als Mehrarbeit zu 
bezeichnen ist, bezieh ungsweise daß die 
wöchentliche Arbeitszeit, Vor- und Abschluß. 
arbeit inbegriffen, 41 Stunden nicht über. 
schreiten darf. 

Der Abs. (4) wurde in der Fassung der 
Regierungsvorlage unter Anfügung eines neuen 
Satzes angenommen. 

Im § 13, Abs. ( 1 ), wurden lit. a und b uno 
verändert angenommen. Auf Antrag des 
Abg. E l s e r  und des Abg. A p p e l  wurde ein 
Nachsatz angefügt, der besagt, daß die Unter. 
suchung des Jugendlichen auf seine Arbeits
fähigkeit durch einen Amts-, Arbeitsinspek
tions-, Betriebs- oder Kassenarzt durchgeführt 
werden kann, um zu verhindern, daß Lehrlinge 
etwa nur zu Vertrauensärzten'der Unternehmer 
geschickt werden und sich dadurch eine Be
einflussung in der ärztlichen Beurteilung der 
Jugendlichen ergeben könnte. 

Abs. (2) der Regierungsvorlage wurde über 
Antrag des Abg. Dr. M a rg a reth a gestrichen. 
Hiezu meldete die Abg. Moik einen Minder
heitsantrag an, welcher verlangt, daß die 
Bestimmungen dieses Gesetzes auch auf die 
Jugendlichen in privaten Haushalten An. 
wendung finden sollen, wie dies ursprünglich 
in der Regierungsvorlage vorgeschlagen war. 

Im § 14, Abs. (1 ), wurde analog der Ab
änderung des § 1 1  mit Mehrheit die Zeit 
von 40 Stunden auf 44 Stunden abge�ndert. 
Auch hiezu wurde durch den Abg. Proksch  
ein Minderheitsantrag gestellt. 

Der Abs. (2) des § 14 wurde dahingehend 
geändert, daß, sofern durch Kollektivverträge 
nichts anderes bestimmt ist, dem Jugend
lichen für Mehrarbeit ein Mehrarbeitszuschlag 
in der Höhe von 50 v. H.  des auf die Zeit der 
Mehrarbeitsleistung entfallenden Normallohnes 
oder der Lehrlingsentschädigung gebührt. 
Der zweite Halbsatz, der die jugendlichen 
Ha usgehilfinnen betrifft und nach der Fassung 
des Unterausschusses aussprach, daß den 
jugendlichen Hausgehilfinnen für Mehrarbeit 
ein Mehrarbeitszuschlag in der Höhe von 
100 Prozent des Barlohnes zu' gewähren ist, 
wurde gestrichen. Deshalb wurde von der 
Abg. M o i k  auch hiezu ein Minderheitsantrag 
angemeldet. 

§ 1 5, Abs. (1), betreffend Ruhepausen und 
Ruhezeiten, war unbestritten und wurde ange
nommen. Aba. (2) wurde über Antrag der 
Mehrheit gestrichen. Auch hier wurde von 
der Abg. M o i k  ein Minderheitsantrag einge
bracht. 

/ 
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§ 16, Abs. (1), wa� nicht umstritten und 
I 
sprünglich in der Regierungsvorlage mit 60 

wurde in der Fassung der Regierungsvor- Stunden festgelegt war, auf 43 Stunden abge
lage angenommen, die besagt, daß den ändert wurde. Abg. Pr oksch meldete auch 
Jugendlichen nach Beendigung der Arbeits- hiezu einen Minderheitsantrag an. 
zeit eine unu�terbrochene Freizei�. 

in �er Im Abs. (2) wurde auf Grund des Antrages 
D�uer v:on zwolf Stunden zu gew�hren ?st. der Abgeordneten der ÖVP die Wochen
HI�ZU .. lst . zu bemerken, daß sl�h. diese freizeit gleichfalls auf 43 Stunden abgeändert. 
z�olfstun�lge ununterbrochene FreIZeIt auf Ferner wurde eine kleine textliche Änderung 
emen ZeItraum' von 24 Stunden erstreckt, durch die Streichung der Worte oder einer auf 
also auch . dann, wenn die .Arb�itszeit .�ber Grund des § 20, Abs. ( 1), erlasse��n Ausnahme-
20 Uhr. hmau�geh�. �uch m dl�sen Fallen bestimmung" vorgenommen. Die Streichung 
muß dIe zwolfstundIge Ruhez�lt gegeben war deshalb erforderlich, weil Abs. (1) des 
werden. Der Abs. (�) wurde uber. Antrag § 20 bei ,den Beratungen im Ausschuß für 
des Abg. E lser  gestrIchen. soziale Verwaltung gestrichen wurde. 

Vom § 17, der die Nachtruhe betrifft, wurde § 21  ' ht d V b t d Akk d b' der Abs. (1) unverändert angenommen. Der .. Sprl? as er o . er . or ar mt 
Ab (2) d h Ib h ft' t 'tt '1 fur Jugendliche und Lehrlinge mIt der Aus-
, s. war. es a e 19 ums rI en, wel nahme der Heimarbeiter aus. Er wurd 'n m der RegIerungsvorlage vorgesehen war, ..

, 
. , e I 

d ß· G t d S h k b A h der ursprunghchen Form nur mIt emer text-a 1m as - un c an gewer e usna men I' h A" d 
1·· , . d d J dl' h . d' B .c  lC en n erung angenommen, wonach an zu assIg Sln un ugen 1C e In lesen eru.len St 11 d W h' . 

b· 21 Uh b h"'ft' t d d"'.c' Hi e e er orte "Le rlmge ohne UnterschIed IS r esc a Ig wer en ur.Len. ezu d Al " . . 
t llt d Ab P k h h . U t es ters dIe Worte zu setzen smd "Lehr-s e e er g. ro  sc  sc on 1m n er- I' J " 

h ß d A t d ß d· Stell d mge unter achtzehn ahren . aussc u en n rag, a lese e er 
Regierungsvorlage in "zwanzig Uhr" abgeändert 
wird. Im Ausschuß für soziale Verwaltung 
konnte keine Einigung erzielt werden. Abg. 
Proksch zog seinen ursprünglichen. im Unter
ausschuß gestellten Antrag zurück, wogegen die 
Mehrheit den Antrag auf Abänderung in 
"zweiundzwanzig Uhr" stellte. Dieser Antrag 
wurde mit Mehrheit angenommen. Auch hiezu 
meldete Abg. Proksch  einen Minderheits
antrag an. 

Abs. (3) wurde unverändert angenommen. 
Abs. (4) erhält bloß die Abänderung, daß die 
Zitation des § 22 in § 23 abgeändert wird. 

Der § 18 betrifft die Sonn- und Feiertagsruhe. 
Der Abs. (1) wurde mit unwesentlichen Text
änderungen in der Fassung der Regierungs
vorlage angenommen. Zu Abs. (2) stellte Abg. 
Dr. Margaretha  den Antrag auf Streichung 
der lit. a, die die Hausgehilfinnen betrifft. Nach
dem der Antrag mit Mehrheit angenommen 
worden war, stellte die Abgeordnete M o ik 
hiezu einen Minderheitsantrag, der, auf der 
Regierungsvorlage fußend, 'besagt, daß lit. a 
der Regierungsvorlage im Abs. (2) des § 18  
zu bleiben hätte. Durch den Mehrheitsbeschluß 
des Ausschusses für soziale Verwaltung ändert 
sich die Zitation, indem lit. b der Regierungs
vorlage zu lit. a und lit. c zu lit. b werden. 

Im Abs. (3) wird die Anführung von lit. b 
und c gestrichen. Abs. (4) wurde wieder in 
der Fassung der Regierungsvorlage ange
nommen. 

Zur Wochenfreizeit wäre zu berichten, daß 
über § 1 9  im Unterausschuß gleichfalls keine 
Einigung erzielt werden konnte und daß bei 
den Beratungen im Ausschuß für sozial� 
Verwaltung die Wochenfreizeit, welche ur-

Neu aufgenommen wurde über einstimmigen 
Antrag des Unterausschusses ein § 22, der 
besagt, daß dem Lehrherr'n den Lehrlingen 
gegenüber keinerlei Züchtigungsrecht in Aus
übung der Erziehungsrechte zusteht. Ein 
derartiges Verbot war bisher weder in den 
Jugendschutzbestimmungen der ersten Repu
blik noch in den nazistischen Jugendschutz
bestimmungen gesetzlich verankert. Ferner 
dürfen Geldstrafen als Disziplinarmaßnahmen, 
soweit diese nicht schon im § 200 des All
gemeinen Berggesetzes verankert sind, über 
Jugendliche nich.t verhängt werden. 

Der Abschnitt 4 besagt im neuen § 26, 
dem § 25 der Regierungsvorlage, daß in den 
Betrieben, in denen Jugendliche beschäftigt 
sind, an sichtbarer Stelle ein Verzeichnis 
anzubringen ist, das alle Daten über die dort 
beschäftigten Jugendlichen enthält, die zur 
Einsichtnahme des Arbeitsinspektors, der 
Jugendlichen selbst und der Betriebsver
tretungen notwendig erscheinen. Dieser Para
graph ist dahingehend abgeändert worden, 
daß dieses Verzeichnis nur in solchen Betrieben 
anzubringen ist, die mehr als fünf Jugendliche 
beschäftigen. -

Der neue § 27 wurde in sinngemäßer Abän
derung des § 25 der Regierungsvorlage ange
nommen; danach ist in Betrieben mit mehr 
als fünf Jugendlichen ein Abdruck dieses 
Gesetzes auszulegen. 

§ 28 der neuen Fassung wurde sinngemäß 
zu § 6, Abs. ( 1 ) , abgeändert und mit dem 
Ergänzungsantrag des Abg. Dr. Margaretha, 
daß neben der Kammer für Arbeiter und 
Angestellte auch die gesetzlichen Vertreter der 
Dienstgeber zu hören sind, angenommen. 
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Die neuen §§ 29 und 30 wurden unverändert 
angenommen. 

Über das Verbot der Beschäftigung von 
Jugendlichen gemäß § 31 ist zu sagen, daß 
dieser Paragraph, abgesehen von einer Ab
änderung analog zu § 28 des jetzigen Gesetzes
textes, im übrigen' unverändert angenommen 
wurde. Gleichfalls unbestritten war der § 3 1  
der Regierungsvorlage, der unverändert als 
§ 32 angenommen wurde. 

Dem § 32 der Regierungsvorlage - § 33 
des Gesetzentwurfes - ist .ein neuer Abs. ( 1 )  
a.lJ.gefügt worden, der besagt, daß i n  den 
geltenden Rechtsvorschriften der Ausdruck 
"Erziehungsbeihilfe" , den wir in den deutschen 
Jugendschutzbestimmungen noch vorfinden, 
durch "Lehrlingsentschädigung" zu ersetzen 
ist. 

Der § 33 der Regierungsvorlage wurde als 
§ 34 einstimmig angenommen. 

Zum Anhang, der das Verbot von Arbeiten 
ausspricht, mit denen Jugendliche beschäftigt 
werden dürfen, wäre zu bemerken, daß es 
ursprünglich in der Regierungsvorlage hieß, 
daß Jugendliche zu Kolportage sowohl ge
werbsmäßig gegen Entgelt als auch unentgelt
lich nicht zugelassen werden dürfen. Diese 
Bestimmung wurde liber Antrag des Abg. 
S c h a r f  im Unterausschuß dahingehend ab
geändert, daß die unentgeltliche Kolportage 
durch Juge!ldliche erlaubt sein soll. 

Zu diesem Gesetzentwurf, der Ihnen, meine 
Damen und Herren, . vorliegt, wurde eine 
Reihe von M i n d e r h e i t s a n t r ä g e n  gestellt. 

Wie schon erwähnt, besagt ein Antrag zu 
§ ll, daß die tägliche Arbeitszeit der Jugend
lichen acht Stunden und ihre Wochenarbeits
zeit 40 Stunden nicht überschreiten darf. 

Ein Minderheitsantrag des Abg. P r o k s c h  zu 
§ 12, Abs. (3) , besagt, daß durch eine Mehr
arbeitsleistung nach Abs. (2) sinngemäß der 
Fassung· der Regierungsvorlage die W ochen
arbeitszeit 41 Stunden nicht überschreiten 
darf. 

Zu § 13 ,  Abs. (2), wurde von der Abg. M o i k  
ein Minderheitsantrag gestellt, der besagt, 
daß in privaten Haushalten die W oDhen
arbeitszeit der Jugendlichen über 16 Jahre 
bis zur Höchstdauer von 48 Stunden ver
längert werden kann. Dieser Absatz wurde 
bekanntlich im Ausschuß für soziale Ver
waltung über Antrag der Mehrheit gestrichen. 

§ 14, Abs. ( 1 ) ,  soll alif Grund eines Minder
heitsantrages des Abg. P r ok s c h  in der 
Fassung der Regierungsvorlage bestehen 
bleiben und lauten, daß als Mehrarbeit jede 
Arbeitsleistung gilt, die über 40 Stunden in 
der Arbeitswoche hinausgeht. 

Zu § 14, Abs. (2), wurde wieder_ durch 
die Abg. M oik ein Minderheitsantrag gestellt, 

der verlangt, daß der jugendlichen Haus
gehilfin für Mehrarbeit mindestens 100 Prozent 
des auf die Zeit der Mehrarbeitsleistung ent
fallenden Barlohnes zu bezahlen ist. 

Zu § 15, Abs. (2) ,  wurde von der gleichen 
Abgeordneten ein Minderheitsantrag gestellt, 
der gleichfalls auf die Hausgehilfinnen Bezug 
nimmt und besagt, da.ß in privaten Haushalten 
innerhalb der täglichen Arbeitszeit den Jugend
lichen Ruhepausen in der Gesamtdauer von 
drei Stunden gewährt werden sollen; hievon 
hat eine ununterbrochene Ruhepause in der 
Dauer von eineinhalb Stunden in die Mittags
zeit zu fallen. 

Zu § 1 7, Abs. (2), stellte Abg.  P r o k s c h  
einen Minderheitsantrag, nach welchem im· 
Gast- und Schankgewerbe Jugendliche über 
16 Jahre, so wie in der Regierungsvorlage 
vorgesehen, nur bis 21 Uhr beschäftigt werden 
dürfen. 

Zu § 18, Abs. (2), wo über Antrag der 
Mehrheit lit. a "in privaten Haushalten" 
gestrichen wurde, stellte die Abg. M o i k  den 
Minderheitsantrag, daß diese qtera bleiben 
soll. 

§ 19 wurde schon eingehend besprochen. 
Die Regierungsvorlage sieht vor, daß die 
wöchentliche Freizeit 60 Stunden zu betragen 
hätte, was über Antrag der Mehrheit auf 
43 Stunden abgeändert wurde. Auch hiezu 
wurde vom Abg. P r o k s c h  ein dement
sprechender Minderheitsantrag gestellt. 

Einen weiteren Minderheitsantrag stellte 
der Abg. P r o k s c h  auf gesetzliche Verankerung 
der Jugendvertrauenspersonen in Betrieben mit 
mehr als vier jugendlichen Beschäftigten. Der 
Antrag fordert ferner, daß die Jugendver
trauenspersonen in sinngemäßer Anwendung 
des Betriebsrätegesetzes zu wählen seien; die 
Jugendlichen sollen jedoch dem Betriebsrat 
nicht angehören, sondern jeweils zu den 
Beratungen des Betriebsrates zugezogen 
werden, soweit es sich um die Behandlung von 
Jugendfragen handelt. 

Der Abs. (3) des im Minderheitsantrag 
begehrten neuen § 27 besagt, daß die gesetz
lichen Bestimmungen des Betriebsrätegesetzes, 
die auf Kündigungsschutz und Entlassung 
Bezug nehmen, analog auch auf die Jugend
vertrauenspersonen Anwendung finden sollen. 

Meine Damen und Herren! Der Ausschuß 
für soziale Verwaltung hat die Regierungs
vorlage eingehendst behandelt und letztlich 
den vorgeschlagenen Änderungen die Zu
stimmung erteilt. Es ist sicherlich richtig, 
daß der Ihnen nun vorliegende Gesetzentwurf 
nicht in allen Punkten den Forderungen der 
arbeitenden Jugend unseres Landes entspricht . 
Es ist jedoch bei diesem heute vom Hause 
zu beschließenden Gesetz ein merklicher Fort-
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schritt gegenüber den bisher geltenden Jugend
bestimmungen aus der ersten und der zweiten 
Republik festzustellen. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung stellt 
daher an die Damen und Herren des Hohen 
Hauses den A n trag, dem vorliegenden Gesetz
entwurf die verfassungsmäßige Zustimmung 
zu erteilen. 

* 

Die Minderheitsanträge der Abg. P r o k s c h  
und Genossen, beziehungsweise Wilhelmine 
M o  i k und Genossen haben folgenden Wortlaut : 

1. 
§ 1 1 ,  Abs. (I), soll lauten: 
,,( 1 ) Die tägliche Arbeitszeit der Jugend

lichen darf acht Stunden, ihre W ochen
arbeitszeit vierzig Stunden nicht über-
schreiten. " 

2. 
§ 12,  Abs. (3) ,  soll lauten: 
,,(3) Durch eine Mehrarbeitsleistung nach 

Abs. (2) darf die Wochenarbeitszeit der 
Jugendlichen nicht über einundvierzig 
Stunden, hinaus verlängert werden." 

3. 
§ 13, Abs. (2), soll lauten: 
,,(� ) In privaten Haushalten kann die 

,Wochenarbeitszeit der Jugendlichen über 
sechzehn Jahre bis zur Höchstdauer von 
achtundvierzig Stunden verlängert werden." 

4., 
§ 14, Abs. (1), soll lauten: 
,,(1 ) Als Mehrarbeit gilt jede Arbeits

leistung, die über vierzig Stunden in der 
Arbeitswoche hinausgeht." 

5. 
§ 14, Abs. (2), soll lauten: 
,, (2 ) Für Mehrarbeit gebührt dem Jugend

lichen ein Mehrarbeitszuschlag. Er beträgt 
mindestens 50 v. H. des auf die Zeit der 
Mehrarbeitsleistung entfallenden N ormal
lohnes (Lehrlingsentschädigung), bei jugend
lichen Hausgehilfinnen mindestens 100 v. H. 
des auf die Zeit der Mehrarbeitsleistung 
entfallenden Barlohnes ." 

6. 
§ 15, Abs. (2), soll lauten : 
,, (2) In privaten Haushalten müssen 

innerhalb der täglichen Arbeitszeit den 
Jugendlichen Ruhepausen in der Gesamt
dauer von drei Stunden gewährt werden; 
hievon hat eine ununterbrochene Ruhepause 
in der Dauer von eineinhalq, Stunden in die 
Mittagszeit zu fallen." 

7. 
§ 17, Abs. (2), soll lauten: 
,, (2 ) Im Gast- und Schankgewerbe dürfen 

Jugendliche über sechzehn Jahre bis einund
zwanzig Uhr beschäftigt werden." 

8.  
Im § 18, Abs. (2), ist folgende -lit. a 

einzuschalten: 
"a) in privaten Haushalten;". 
Lit. a und b des Gesetzentwurfes in der 

vom Ausschuß beschlossenen Fassung werd.en 
lit. b und c. 

9. 
§ 19 soll lauten: 
,, (1 ) Den Jugendlichen ist wöchentlich 

eine ununterbrochene Freizeit in der Dauer 
von sechzig Stunden zu gewähren, in die 
der Sonntag zu fallen hat; diese W ochen
freizeit soll spätestens um 7 Uhr früh am 
Samstag beginnen. 

(2) Die Vorschr�ft des Abs. (1) gilt nicht, 
soweit die Beschäftigung Jugendlicher an 
Sonntagen auf Grund der Vorschriften des 
§ 18  zugelassen ist, doch muß in den Fällen 
des § 18, Abs. (2), lit. b, den Jugendlichen 
in der der Sonntagsarbeit folgenden Arbeits
woche eine ununterbrochene sechzigstündige 
Freizeit gewährt werden." 

10. 
Als neuer § 27 mit der Überschrift 

"Jugend vertrauenspersonen" ist einzufügen: 
,, § 27 . (1) In Betrieben, die mehr als vier 

Jugendliche beschäftigen, sind von diesen 
Jugendvertrauenspersonen zu wählen, die 
im Zusammenwirken mit dem Betriebsrat 
die Wünsche der Jugendlichen vertreten und 
deren Erziehung überwachen. 

(2) Zwecks Durchführung der Wahlen sind 
die Bestimmungen des Betriebsrätegesetzes 
sinngemäß anzuwenden. Die Jugend
vertrauenspersonen sind nicht Angehörige 
des Betriebsrates, sie sind jedoch den 
Beratungen hinzuzuziehen, wenn die Inter
ess'en der jugendlichen Betriebsangehörigen 
in Frage kommen. 

(3) Die Bestimmungen des Betriebsräte
gesetzes bezüglic4 Kündigung und Ent
lassung sind analog anzuwenden." 

Abg. Elser : Hohes Haus! Der vorliegende 
Gesetzentwurf ist das Ergebnis der Umarbei
tung der wesentlichen Bestimmungen der 
Regierungsvorlage. Mit großen :fIoffnungen 
wurde in den Kreisen unserer jugendlichen 
Staatsbürger das sogenannte Jugendschutz
gesetz erwartet. Der Herr Sozialminister 
und mit ihm die heiden Regierungsparteien 
haben diese berechtigten Hoffnungen durch 
ihre großzügigen VeI'Sprechungen noch ent
sprechend genährt. Diese Hoffnung der Jugend
lichen, ein fortschrittliches Jugendschutzgesetz 
zu erhalten, hat sich wieder einmal als trügerisch 
erwiesen. 

Das vorliegende Gesetz hat im Laufe der 
Unterausschußberatungen und der Beratungen 
im Ausschuß für soziale Verwaltung solche 
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Verschlechterungen erfahren, daß es als 
Jugendschutzgesetz schlechthin gar nicht mehr 
angesprochen werden kann. Dies scheinen 
ja auch alle Abgeordneten der Regierungs
parteien eingesehen zu haben. Daher wurde 
der Untertitel "Jugendschutzgesetz" aus dem 
Gesetz eliminiert, und aus dem so viel propa
gierten "Jugendschutzgesetz" ist ein ganz ein
faches " Beschäftigungsgesetz für Kinder und 
Jugendliche" geworden. Der Herr Bericht
erstatter hat dieses Gesetz eingehend erörtert. 
Ich werde auf die wichtigsten Bestimmungen 
des Gesetzes noch zu sprechen kommen. 

Die Tatsache der völligen Änderung der 
Regierungsvorlage war auch der Grund, wes
halb. gestern vor dem Parlamentsgebäude 
eine Demonstration stattgefunden hat. Es 
wird gut sein, nicht so ohne weiteres über diese 
Vorfälle hinwegzugehen. Ich werde mir daher 
erlauben, einige Feststellungen dazu zu machen: 

Demonstrationen, meine Damen und Herren, 
sind an sich nichts Ungewöhnliches. In einem 
demokratischen Staatswesen muß man den 
Bürgern und nicht zuletzt auch unseren 
Jungbürgern das Recht einräumen, ihre 
Meinung auch öffentlich kundzugeben. (Ruf 
bei der Ö V P: Gibt es auch im Osten Demon
strationen 1) Nun, dies ist geschehen, und das 
war ihr gutes Recht; mehr wollten die jugend
lichen Demonstranten nicht. Es wurde niemand 
belästigt, kein Exekutivorgan wurde ange
griffen, noch weniger sonst jemand tätlich an
gegriffen. (Abg. We i k h a r t : HJ·Führer Fischer 
hat zur Jugend gesprochen ! - Abg. F i8ch e r :  
Blöder Verleumder! Zwischenrufe und 
Gegenrute.) Die Absicht der Demonstranten 
war lediglich, eine fünfgliedrige Abordnung 
zu den drei politischen Parteien in das Parla
mentsge�äude entsenden zu dürfen. Diese 
Absicht wurde von der Polizei ganz unberech
tigterweise verhindert. (Zwischenrufe.) Mein 
Parteifreund, Abg. Fischer, wurde ersucht, 
diese Delegation zu empfangen,  konnte dies 
aber nicht im Parlamentsgebäude tun, weil 
er beim Hinausgehen erfuhr, daß die Ab
ordnung nicht hereingelassen wurde. Er begab 
sich daher hinaus lind sprach zu den, Demon
stranten. (Anhaltende Zwischenrufe.) Das 
ist eine einfache Feststellung. 

Ich begreife die Zwischenrufe der Kollegen 
von der Sozialistischen Partei gar nicht! 
Wo befinde ich mich denn 1 Befinde ich mich 
in der Zeit vor 20 Jahren? Damals hat man 

. von der rechten Seite, von der Seite der 
Reaktion her, genau dieselben Zwischenrufe 
gehört, wenn es sich um Demonstrationen 
der Wiener Arbeiterschaft gehandelt hat. 
Um einige Feststellungen kommt man hier 
nicht herum! (Abg. F r ü h w i r t h :  Dürfen 
die Staatsbürger in' den Volksdemokratien auch 
vor dem Parlament demonstrieren?) 

Ich möchte zu der einen sachlichen Fest- . 
stellung nun noch eine zweite hinzufügen. 
Ein großer Teil der Polizeibeamten versah 
seinen Dienst ohne viel Aufregung - dazu 
war ja auch kein Anlaß - korrekt und anstän
dig, ein Teil jedoch benahm sich aggressiv 
und brutal gegen diese jugendlichen Mitbürger. 
Daß Dutzende von Verhaftungen vorgenommen 
wurden, das wäre an sich nichts besonders 
Weltbewegendes, aber was sich bei diesen 
Verhaftungen und beim Abführen abgespielt 
hat, muß tatsächlich schärfstens kritisiert 
werden. Junge Menschen wurden unter skanda
lösen Begleiterscheinungen abgeführt. Die 
Demonstranten wurden von einzelnen Polizei
organen bei den Haaren gepackt, über die 
Straße geschleift und mit Fußtritten in 
die Überfallsautos hineingeworfen. (Erregte 
Zwischenrufe. - Abg. F rüh w ir th: Haben Sie 
es gesehen?) Das sind Tatsachen, die niemand 
ableugnen kann, der die Vorgänge selbst ge
sehen hat. (Widerspruch und große Unruhe.) 

Es muß auch auf das schärfste kritisiert 
werden, .daß ein Teil dieser Polizeibeamten 
die ;Erkennungsnummern abgelegt hatte. Sie 
taten .dies, wie ich hörte, auf Befehl. Wer 
aber hat den Befehl gegeben, daß einzelne 
Polizeiorgane ihre Erkennungsmarken ablegen 
sollten 1 

Meine Damen und Herren! Die Erkennungs
nummern sind die einzige Möglichkeit, durch 
die sich der einzelne Staatsbürger, der schließ
lich den Exekutivorganen und ihren Weisun
gen zu folgen hat, vor . Mißbräuchen der 
Amtsgewalt schützen kann, denn auf Grund 
dieser Erkennungsnummern kann er gegen 
einen Mißbrauch eines Exekutivorgans 
zum mindesten nach der Amtshandlung 
Beschwerde führen. Das Ablegen der Er
kennungsnummern hat daher einzig und allein 
den Grund gehabt, daß sich die betreffenden 
Polizeiorgane davor schützen wollten, von 
ihren vorgesetzten Stellen wegen ihrer Miß
bräuche und Brutalitäten nachträglich zur 
Verantwortung gezogen zu werden. (Zwischen
rufe. - Abg. Hans: Wahrscheinlich wollten sie 
sich vor einer Verschleppung schützen!) Damit, 
meine Damen und Herren, haben diese Polizei
beamten selbst bewiesen, daß sie Dinge gemacht 
haben, die weit über ihre Befugnisse hinaus
gegangen sind. Daran ändern auch Ihre 
Zwischenrufe nichts, im Gegenteil, Sie als 
Volksvertreter hätten die Aufgabe, diese Miß
bräuche einzelner Exekutivorgane entsprechend 
zu rügen! Die Exekutive hat es auch nicht 
notwendig, zu solchen Mißbräuchen zu greifen. 
(Zwischenrufe und Gegenrufe. - Der P r ä s i
de n t gibt das Glockenzeichen.) Ich bitte daher 
den Herrn Innenminister , diese Vorfälle 
objektiv zu untersuchen und sie strengstens 
zu ahnden. Hohes Haus! Diese Vorfälle 
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sind nicht danach angetan, das Ansehen jugendlicher Arbeiter in Gewerbe, Industrie 
unserer Exekutive zu heben (Zwischenrufe - und sonstigen Wirtschaftszweigen hinwies. 
Abg. Hans: Wo sind die Drahtzieher 1) , sie Vor allem wurde diese Hinaufsetzung von 
sind im Gegenteil eher geeignet, ihr Ansehen 40 Stunden auf 44 Stunden damit begründet, 
zu schädigen. Soviel über die Vorgänge vor daß man der Wirtschaft eine solche Belastung 
dem Parlamentsgebäude. aus wirtschaftlichen Gründen nicht zumuten 

Meine Damen und Herren! Gestatten Sie könne. Das waren die Argumente der Spre
mir nun, daß ich �u den wichtigsten Bestim- cher der Volkspartei. 
mungen des Gesetzes namens meiner Partei Es wirft sich nun die Frage auf: Weshalb 
einiges sage. Im § 1 der Vorlage, der den haben die Jugendlichen in Österreich ohne 
Geltungsbereich des Gesetzes umschreibt, Unterschied der Partei - das möchte ich hier 
soll auf Antrag der Österreichischen Volks- ganz besonders feststellen die 40-
partei eine große Kategorie von Jugend- Stunden-Woche' begehrt? War es vielleicht 
lichen, die in privaten Haushalten tätig allgetneine Arbeitsunlust ? Nichts von alledem. 
sind, aus dem Geltungsbereich des Gesetzes Man gehe in die Werkstätten der gewerblichen 
ausgenommen werden. Gerade die jugendlichen Betriebe, man gehe in unsere Fabriken, man 
Hausgehilfinnen benötigen meiner Meinung gehe in die privaten Haushalte, und man 
nach' einen größeren gesetzlichen Schutz. muß feststellen, daß unsere Jungen und 
Ich möchte keine' Pauschalverdächtigungen Mädel ihre Pflicht eigentlich völlig erfüllen. 
aussprechen. Es gibt zweifelsohne im all- Man sieht oft Leistungen, die man eigentlich 
gemeinen gute, verantwortungsbewußte Arbeit- als Höchstleistungen bezeichnen müßte, ja 
geber, bei denen es die jungen Mädel ganz man staunt oft über die Arbeitsleistungen 
gut haben, aber es gibt auch eine Reihe von jugendlicher Personen, wenn man dabei ihren 
Fällen, in denen die jugendlichen Haus- körperlichen Zustand, ihre körperliche Kon
gehilfinnen tatsächlich Ausbeutungsobjekte stitution berücksichtigt. Es kann also keines
sind. Von Herrgottsfrüh bis spät in die wegs Arbeitsunlust sein, weshalb unsere 
Nacht hinein müssen diese jungen Mädel Haus- Jugend gemeinsam die 40-Stunden-Woche 
gehilfinnendienste tun, ja noch mehr, sie sind gefordert hat. Die geringe Zahl von Faulenzern, 
häufig allen möglichen Schikanen und Attacken die ich keineswegs bestreiten will, darf doch 
ausgesetzt, und es sind durchaus nicht Einzel- sicher nicht dazu berechtigen, die große Massa 
fälle, daß man diese jugendlichen Haus- unserer jugendlichen Mitbürger als Müßig
gehilfinnen auch manchmal schwersten sitt- gänger zu bezeichnen. Das ist auch von 
lichen Attacken und Gefahren aussetzt. Gerade keiner Seite her geschehen. 
d�shalb wäre �s wichtig g�w�sen, daß man �.n I Ein Hauptgrund für die' 40-StundendI�ses ange�hche .BeschaftIgungsg�se.tz fur Woche sind die verheerenden Gesundheits�mder und ]ug�ndhche Personen dIe Jug�nd- verhältnisse unserer Jugend. Ich spreche gar lichen HausgehIlfinnen aufgenommen hatte. nicht von dem Gesundheitszustand der Kinder 
�ie Regierungsvo�lage sah ja auch tats�chlich welcher allgemein bekannt ist, denn ich 
�he Au�nahme ,dIeser großen Kategofle von möchte nicht allzusehr von den Hauptbestim-JugendlIchen Personen vor. mungen des Gesetzes abweichen. 

Das Gesetz enthält zwei Hauptabschnitte, Aber auch die Gesundheitsverhältnisse der v�n denen der eine die. Beschä�ti�ung von Jugendlichen bis zum 18. Lebensjahr sind Kmdern und der andere dIe BeschaftIgung von teilweise verheerend. Ich habe mir schon Jugendlichen bis. zum achtzehnten. Lebens�ahr gestern erlaubt, auf die weitverbreitete Tuberbehandel!, wob�I das �esetz 
,
meIstens emen kulose hinzuweisen; gerade dieser Würgengel UnterschIed ZWIschen JugendlIchen Personen des arbeitenden Volkes ist in den Reihen der bis zum vollendeten sechz�hnten Lebensjahr jugendlichen Arbeiter und Arbeiterinnen sehr und solchen von �echze�n bIs achtzehn Ja�ren verbreitet. Es ist daher schon vom Standpunkt macht. Über . dIese D.mge hat ��r . BerI�ht- der Volksgesundheit aus gesehen eine N ote�statter b�relts referIert, es erubngt slOh, wendigkeit, daß die Kraft der jungen Menschen dIes noch emmal zu betonen. irgendwie geschont wird. Man spricht doch 

Der § 11, wohl der wichtigste des Gesetzes, mit Recht davon, daß die Jugend das kost
behandelt die Arbeitszeit für Jugendliche. barste Gut einer Nation sei; mit diesem 
Die Regierungsvorlage sah eine 40-Stunden- kostbarsten Gut muß man freilich haushalten. 
Woche vor. Auf Antrag der. Österreichischen Die Jugend soll. ja einst unser Erbe über
Volkspartei wurde diese wichtigste Bestimmung �ehmen, wir brauchen die Jugend ja auch 
auf 44 Stunden. abgeändert. Ein Teil beim Wiederaufbau. Die Schonung der Arbeits
der Sprecher der' ÖVP begründete diese kraft, die Schonung der körperlichen und 
Erhöhung der Wochenarbeitszeit damit, daß geistigen Konstitution der' Jugendlichen liegt 
sie auf die Schwierigkeiten der Unterbringung daher im Interesse nicht nm der gesamten 
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Nation, sondern auch im Interesse des gesamten 
Wirtschaftslebens. Was nützt es uns, wenn 
wir den Jugendlichen über seine geistigen und 
körperlichen Kräfte hinaus zur Arbeit heran
ziehen 1 Er wird sehr oft in den Krankenstand 
treten, und wenn er schon von irgend einer 
Infektionskrankheit befallen ist, wird diese 
Krankheit rascher fortschreiten. Die Wirt
schaft hat also, streng genommen, gar nichts 
davon, wenn sie die Forderung der Jugend
lichen auf die 40stündige Wochenarbeitszeit 
nicht berücksichtigt, beziehungsweise sie mit 
der Begründung, die ich bereits kurz erwähnt 
habe, ablehnt. 

Der § 12 sieht noch Ausnahmebestimmungen 
vor. Nach diesem Paragraphen kann die in 
diesem Entwurf vorgesehene Normalarbeitszeit 
von 44 Stunden auf 47 Stunden wöchentlich 
erhöht werden. 'Vir haben es also mit einer 
47stündigen Arbeitszeit zu tun, ja noch mehr, 
wenn Sie im Gesetz ganz objektiv die Ausnahme
bestimm ungen studieren, müssen Sie mit mir 
einer Meinung sein, daß auf Grund dieses 
Beschäftigungsgesetzes, das nach den Worten 
des Herrn Berichterstatters angeblich einen 
bedeutenden Fortschritt gegenüber der Reichs
gesetzgebung darstellt, an dem heutigen Rechts
zustand bezüglich der Arbeitszeit im wesent
lichen nichts geändert wird. Es ist auch nach 
Inkrafttreten des vorliegenden Beschäftigungs
gesetzes in den Ausnahmefällen, die im Gesetz 
vorgesehen sind, möglich, jugendliche Per
sonen, vor allem jugendliche Personen vom 
16. bis zum 18. Lebensjahr, weit über 
50 Stunden in der Woche arbeiten zu lassen. 
Auch auf Grund der Bestimmungen des 
Reichsjugendschutzgesetzes � mir fällt es 
nicht ein, die Nazi zu verteidigen, ich glaube, 

. das werden Sie mir auch gar nicht zumuten -
besteht diese Möglichkeit. Ich behaupte also, 
daß sich in bezug auf die Arbeitszeit gegenüber 
dem jetzigen Rechtszustand durch das neue 
Gesetz im wesentlichen gar nichts ändert. 
Soviel also über die. Arbeitszeit. 

Ich komme nun zur W ochenendfreiz�it. 
In dem Moment, als die Mehrheit des Hauses 
die Forderung nach Einführung der 40-Stunden
Woche abgelehnt und an ihre Stelle die 
44-Stunden-Woche gesetzt hat, fiel natürlich 
auch die zweite Hauptforderung der J ugend
lichen nach Einführung der 60-Stunden
Wochenendfreizeit. Ich könnte für diese 
Forderung ähnliche Argumente ins Treffen 
führen, wie ich sie mir erlaubt habe, bei § 11 
dem Hohen Hause vorzutragen, ich glaube 
aber, es ist dies nicht nötig. 

Der § 21 behandelt das Verbot der Akkord
arbeit. Hier wurde ein Kompromiß ,erzielt, 
welches allerdings nicht verhindert, meine 
Damen und Herren, daß das Ver bot für 

jugendliche Heimarbeiter nicht gilt. Diese 
jugendlichen Heimarbeiter können daher nach 
wie vor mehr oder weniger, ich will nicht 
sagen schrankenlos, aber doch ausgebeutet 
werden, denn auf sie findet dieses Gesetz, das 
ohnehin nur sehr beschränkte Schutzbestim
mungen für die Jugendlichen vorsieht, jeden
falls keine Anwendung. 

Der § 22 behandelt das Züchtigungsverbot. 
De�" Herr Berichterstatter bezeichnete diese 
neue Bestimmung als einen bedeutenden Fort
schritt. Zugegeben, es ist ein Fortschritt, aber 
ich glaube, in der gegenwärtigen Zeit brauchen 
wir uns nicht allzusehr loben, daß wir endlich 
das Züchtigungsverbot gesetzlich festgelegt 
haben. Ich begrüße es, daß die Zeit endgültig 
vorbei ist, in der Lehrlinge den Watschenmann 
abzugeben hatten. 

Nun komme ich auf eine andere wichtige 
Forderung unserer Jugend, die ebenfalls ohne 
Unterschied der Partei gestellt wurde. Die 
Jugend der katholischen Jugendorganisationen 
war sich eins in dieser Forderung mit der 
sozialistischen Arbeiterjugend und auch mit 
der Jugend anderer Vereinigungen, unter 
anderem auch der Freien Österreichischen 
Jugend, nämlich auf gesetzliche Verankerung 
der Jugendvertrauensmänner. 

Nun hat man bei der Abänderung der 
Regierungsvorlage in bezug auf die Arbeitszeit 
doch wenigstens das Argument ins Treffen 
führen können: Ja, die Wirtschaft erträgt eine 
derartige Belastung nicht so ohne weiteres. 
Wir sind im Wü�deraufbau begriffen. und 
müssen trachten, die vorhandene Anzahl junger 
Arbeiter womöglich unterzubringen. Später, 
wenn wir wieder einmal normale Wirtschafts
verhältnisse haben, ist vielleicht mit uns zu 
reden, dann werden wir diese Hauptforderung 
der österreichischen Jugend berücksichtigen, 
beziehungswelse anerkennen! Aber die Forde
rung nach Jugendvertrauensmännern ist ja 
�eine materielle Forderung. Es wird niemand 
behaupten können, daß die Einführung der 
Jugendvertrauensmänner die Wirtschaft be
lastet. Es wäre lediglich eine Anerkennung 
der Arbeit unserer Jugend gewesen, wenn man 
sie als vollwertige Bürger angesehen hätte, 
wenn man ihr Gelegenheit gegeben hätte, 
sich im ernsten Kampf um die Interessen der 
Kameraden mit den Gegebenheiten der Wirt
schaft vertraut zu machen, und ihr eine gewisse 
Verantwortung auferlegt hätte. Es wäre damit 
das Verantwortungsbewußtsein vieler Hun
derter, ja Tausender junger Mitbürger gehoben 
worden. 

Ich verstehe wirklich nicht, warum die 
Mehrheit, vor allem also die Kollegen der 
Volkspartei, diese Forderung auf Einführung 
der Jugendvertrauensmänner abgelehnt hat, 

202 
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denn diese Forderung hat auch die katholische 
Arbeiterjugend erhoben. Das möchte ich 
objektiverweise noch einmal hier festgestellt 
haben. Geld kostet es nicht, es bleibt daher 
nur eine Diffamierung unserer: Jugend übrig, 
der man eigentlich nicht recht zumutet, daß 
sie solche Funktionen ausüben kann. Aber 
während des Krieges und auch nach dem 
Krieg hat man den jugendlichen Personen 
alle möglichen Lasten übertragen. Da legte 
man ihnen Lasten auf, die manchmal weit 
über ihre Kraft hinausgingen. Ich bin der 
Auffassung, wenn man den jungen Arbeiter 
beim Wiederaufbau zu verstärkten Leistungen 
heranzieht, dann soll man auch anerkennen, 
daß er gewisse Rechte hat, so vor allem in der 
Verteidigung der Interessen seiner jungen 
Kameraden. Mehr wollten die Jugendlichen 
nicht. 

Ich muß es sehr bedauern, daß .diese Forde; 
rung der gesamten österreichischen __ Jugend 
leider nicht die Anerkennung der Mehrheit 
dieses Hauses gefunden hat. Ich persönlich 
stehe auf dem Standpunkt und habe es auch 
den jungen Menschen gesagt: ihr Kampf kann 
damit nicht beendet sein, sie müssen weite"r
kämpfen für eine wirkliche Anerkennung ihrer 
Vertreter. Ich bin überzeugt, daß es genau so 

-wie beim Vierwochenurlaub sein wird. Zuerst 
haben Sie den Vierwochenurlaub abgelehnt, 
erst später waren Sie auf Grund des gemein
samen Kampfes der Jugendlichen doch ge
zwungen, den Vierwochenurlaub zu gewähren. 
Genau denselben Weg werden die Jugend
lichen jetzt beschreiten. Denn was Sie ihnen 
heute vorenthalten, werden Sie den Jugend-

reichischen Jugend, in denen gemeinsam in 
voller Eintracht versucht wurde, dem Hohen 
Hause das Ersuchen vorzulegen, ihnen ein 
wirklich fortschrittliches Jugendschutzgesetz 
zu bescheren. Leider haben sie mit ihren 
Forderungen einstweilen Schiffbruch erlitten, 
aber ich bin überzeugt, ihr Kampf wird weiter 
fortgesetzt werden .. Er ist berechtigt, und auf 
die Dauer wird sich das österreichische 
Parlament den Forderungen der Jugend nicht 
entziehen können, nachdem das Beschäftigungs
gesetz etwas ganz anderes geworden ist als die 
ursprüngliche Vorlage, zu der wir Kommunisten 
unsere Zustimmung gegeben hätten. Meine 
Partei ist daher nicht in der Lage, für dieses 
Gesetz zu stimmen. Den jugendlichen Arbeitern 
und Arbeiterinnen möchte ich nur sagen, daß 
der Kampf der jungen Bürger weitergeführt 
werden muß: an die Stelle dieses Beschäfti
gungsgesetzes muß ein wirklich fortschritt
liches Jugendschutzgesetz treten! 

Präsident: Es wird mir berichtet, daß der 
Herr Abg. Fis ch e r  dem Herrn Abg. We ik
ha r t die Worte "Blöder Verleumder" zugerufen 
hat. Der Herr Abg. Fischer nickt mit dem 
Kopf.. Ich wollte mir erst durch das steno
graphische Protokoll darüber Gewißheit ver
schaffen. Da er selbst zustimmt, diesen Aus
druck gebraucht zu haben, muß ich annehmen, 
daß er - bei seiner Intelligenz - erkennt, daß 
ein solcher Zwischenruf eines Parlamentariers 
und des Parlamentes selbst unwürdig ist. Ich 
erteile ihm daher den Or d n u n g s r u f. 

Zum Worte gelangt der Herr Bundes
minister H e lme r. 

lichen morgen zuerkennen müssen. Bundesminister für Inneres Helmer: Hohes 
Soviel über die gesetzlichen Bestimmungen. Haus! Sehr geehrte Frauen und Männer! Zu 

Ich habe mich bemüht, ganz nüchtern die den am gestrigen Tage während der Tagung 
wichtigsten Bestimmungen des Gesetzes zu des Nationalrates durchgeführten Demon
erörtern. _ Ich bin der Auffassung und habe strationen gestatte ich mir, dem Hohen Hause 
dies auch einmal 'Zum Ausdruck gebracht, daß folgendes mitzuteilen: 
die Regierungsvorlage, wenn sie auch manche Die Polizeidirektion Wien brachte am 
Gebrechen aufzuweisen hatte, in ihrem Grund- 29 J ., E f: h d ß An h'"' d . unI In r a rung, a ge orlge er 
gedanken und in ihrer allgemeinen Auffassung Freien Österreichischen Jugend, also der 
doch ein wichtiger Fortschritt für unsere kommunistischen Jugendorganisation, am 
jugendlichen Mitbürger gewesen ist. Das 30. Juni 1948 vor dem Parlament gegen das 
Jugendschutzgesetz ist praktisch gefallen. An in Beratung stehende Jugendschutzgesetz zu 
seine Stelle trat das Beschäftigungsgesetz. demonstrieren beabsichtigten. Da für 10 Uhr 
Dieses Gesetz hätte aber ein Juwel der öster- des 30. ,Juni eine Sitzung des Nationalrates 
reichischen Gesetzgebung werden müssen. d h d G angesetzt war un nac em esetz vom 
Daraus ist nun ein einfaches Beschäftigungs- 15. November 1867 über das Versammlungs-gesetz geworden, das noch dazu in vielen recht während dieser Zeit keine Versammlung 
Bestimmungen ein schlechtes Gesetz ist. gestattet werden kann, hatte die Polizei-

Ich habe eine Reihe von Resolutionen mit direktion eine Ansammlung von Demon
Unterschriften der führenden Mitglieder der stranten vor dem Parlament und dessen Um
sozialistischen Arbeiterjugend, mit Unter- gebung zu verhindern. Es wurden daher die 
schriften führender Personen aus den Kreisen entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen ge
der katholischen Arbeiterjugend und ich habe - troffen, um einen ungestörten Verlauf der 
auch Resolutionen von der Freien Öster- Nationalratssitzung zu gewährleisten. 

85. Sitzung NR V. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)10 von 29

www.parlament.gv.at



85. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich. - V. G� P. - 1. Juli 1948. 2423 

Bereits in den Morgenstunden des 30. Juni Während des Tumultes erschien Nationalrat 
sammelten sich in den einzelnen Bezirken F i s cher, der die Sitzung im Parlament ver
Wiens kleinere Gruppen von Angehörigen der lassen hatte, um trotz der gesetzlichen Be
FÖJ. Vor einigen Schulen wurden die Schüler stimmungen über das Versammlungsrecht, 
durch Lautsprecher, die die Kommunistische eines der staatsbürgerlichen Grundrechte, in 
Partei zur Verfügung gestellt hat, aufgefordert, unmittelbarer Nähe des Parlaments unter 
vor das Parlament zu ziehen, und was das freiem Himmel zu Demonstranten zu 
Merkwürdige war, aus den USIA-Betrieben sprechen. (Minister A lt enb urger :  1m Hause 
Niederösterreich� wurden Jugendliche mit hat er nichts zu reden ! - Lebhafte Heiterkeit.) 
Lastautos nach Wien gebracht. (Hört ! Hört !- Er führte unter anderem aus, daß es das Recht 
Rufe bei der SPÖ und Ö V P.) Während nun eines jeden Bürgers in Österreich sei, zu 
die lose anmarschierenden Gruppen bereits demonstrieren. Dieses Recht, verehrte Frauen 
auf ihrem Weg in das Stadtinnere ohne und Männer, ist unbestritten. Wenn aber 
jegliche Anwendung von Gewalt aufgehalten der Herr Abg. Fischer in dieser Ansprache 
und zerstreut werden konnten, bestiegen zahl- davon spricht, daß das Innenministerium die 
reiche Jugendliche Straßenbahnwagen und Kühnheit habe, gegen Jugendliche ein . Auf
fuhren vor das Parlament, woselbst sich gebot von Polizei einzusetzen, dann will ich 
innerhalb ganz kurzer Zeit rund 300 dem Herrn Abg: Fischer klar und eindeutig 
jugendliche Demonstranten einfanden. Die sagen, daß ich das immer dann tun werde, 
eingesetzten Polizeiorgane versuchten zunächst wenn der Herr Abg. Fischer und die Kom
durch Güte, die Demonstranten zum Ver- munistische Partei Jugendliche zu Demon
lassen des Platzes vor dem Parlament zu ver- strationen mißbraucht und gegen die Volks
anlassen. Diese ließen sich jedoch nicht ab- vertretung aufzubieten versucht. . (Starker 
halten und versuchten, an den aufgestellten Beifall bei der SPÖ und der Ö V P.) 
Posten vorbeizukommen. Es kam hiebei zu Die Ansprache des Herrn Nationalrates 
den ersten Tätlichkeiten der Demonstranten ge- Fischer, die wiederholt von Beifalls- und 
gen die Sicherheitswachebeamten, in deren Ver- Mißfallensrufen unterbrochen wurde, wirkte 
lauf sechs Anhaltungen vorgenommen wurden. auf die Demonstranten auffordernd ; sie 

Die Demonstranten waren inzwischen auf nahmen daraufhin aggressiv gegen die Sicher
ungefähr 400 bis 450 Personen angewachsen. heitswacheorgane Stellung, und einige der 
Sie wurden von der Exekutive vom Parlament Demonstranten, insbesondere einzelne Funk
immer weiter abgedrängt und sammelten tionäre der FÖJ, begannen, die Dienstnummern 
sich schließlich an der Mauer des Volksgartens I der Polizeibeamten aus irgendwelchen Gründen 
gegenüber der Bellaria und dem Stadtschulrat- zu notieren. Das aggressive Verhalten der 
gebäude. Als die Sicherheitswache die Demon- Demonstranten ergibt sich allein schon daraus, 
stranten weiter abdrängte, wurde sie mit daß sie die Polizeibeamten beschimpften und 
Fußtritten, Boxhieben, Beschimpfungen usw. der diensthabende Offizier und ein weiterer 
an ihrem Dienst gehindert. In zahlreichen Offizier von den Demonstranten zu Boden 
Fällen wurden den Sicherheitswachebeamten geworfen wurden. Die Sicherheitswache ließ 
die Dienstnummern heruntergerissen. In dem sich nicht aus der Ruhe bringen. Ihr Ein
entstehenden Handgemenge, in dessen Verlauf schreiten war korrekt und dem Verhalten der 
die eingesetzten Sicherheitswacheorg�ne Demonstranten angepaßt. . Für die Sicher
wiederholt tätliche Angriffe abwehren mußten, heitswache galt vor allem das eine, die Demon
wurden weitere 41 Jugendliche wegen Wider- stranten daran zu hindern, in das Parlament 
setzlichkeit angehalten. Dä sich die Jugend- einzudringen und die Tätigkeit der frei-

. lichen durchwegs auf den Boden warfen und gewählten Volksvertreter in irgendeiner Weise 
die einschreitenden Sicherheitswachebeamten zu stören. 
mit Füßen und Fäusten zu bearbeiten ver- Abschließend darf bemerkt werden, daß im 
suchten (Zwischenruf des Abg. F is c h e r  ünd übrigen bisher weder von- seiten der Demon

-lebhafte Gegenrufe -- A nhaltende Unruhe - stran ten noch der Sicherheitswache Verletzte 
Abg. P r i n k e :  Da8 sind die Methoden der gemeldet wurden. Die sich darauf beziehenden 
Volksdemokratie I) ,  waren durchwegs vier Nachrichten in einigen Blättern sind falsch 
Sicherheitswachebeamte erforderlich, um einen und dienen nur dem Zweck, Unruhe in die 
Demonstranten festzunehmen. (Weitere leb- Bevölkerung zu tragen (Zwischenruf : So wie 
hafte Zwischenrufe. - Der Prä s i d e n t  g'ibt immer !) , die sich im übrigen entschieden 
da,<; Glockenzeichen.) Die Festnahmen wurden gegen das Verhalten der Demonstranten ge
von den Freunden der Festgenommenen immer wendet hat. (Beifall bei der SPÖ und 
wieder vereitelt, so daß die Sicherheitswache Ö V  P.) 
sogar in einzelnen Fällen gezwungen war, Unsere von der Sorge der 
gegen einzelne Jugendliche mit Entschieden- Bevölkerung hat Anspruch 
heit vorzugehen. kommunistischen Flegeleien 

Zeit geplagte 
darauf, vor 

geschützt zu 
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werden. (Erneuter lebhafter Beifall bei 
der SPÖ und Ö VP. - Abg. F i s c h e r :  
1200 Polizeibeamte gegen ein paar hundert 
Jugendliche ! Der Held Helmer !) Diesen Schutz 
werde ich ohne Rücksicht auf alle Anpöbe
lungen gewähren, die sich der Herr Abg. 
Fischer und seine Partei leisten, ob sie 
jetzt gegen das Innenministerium oder gegen 
meine Person gerichtet sind. (Anhaltender 
Beifall und Händeklatschen bei der SPÖ und 
der Ö VP. - Abg. Banne r :  Der Geist des 
15. Juli 1927 im Innenministerium ! - Leb
hafte Zwischenrufe und Gegenruje.) 

Präsident : Ich bin leider gezwungen, wieder 
von den Bestimmungen der Geschäftsordnung 
Gebrauch zu machen - sehr zu meinem Leid
wesen. Der Herr Abg. We ik hart  hat -
so berichtet das stenographische Protokoll -
den Herrn Abg. F i s cher als HJ-Führer be
zeichnet. (Lebhafte Heiterkeit.) Daraufhin 
hat der Abg. Fis cher seinen Zwischenruf 
gemacht, also Gleiches mit Gleichem vergolten. 
(Erneute Heiterkeit.) Ich glaube, in diesem 
Kreise nicht erst darauf verweisen zu müssen, 
daß die Bezeichnung, ein HJ-Führer zu sein, 
für einen aufrechten Demokraten die schwerste 
Beschuldigung ist, die man erheben kann. 
Ich bin daher gezwungen, auch dem Herrn 
Abg. We ikhart  den Ordnun gsruf  zu er
teilen. 

Abg. Wilhelmine Moik : Hohes Haus ! Es 
ist einigermaßen ungewöhnlich, daß ein Gesetz, 
das hier zur Behandlung kommt, zehn Minder
heitsanträge aufweist. Das beweist vielleicht 
am besten, wie schwer im Ausschuß für soziale 
Verwaltung um die verschiedenen Bestim
mungen dieses Gesetzes gerungen wurde. Vier 
von den Minderheitsanträgen befassen sich 
allein mit der Gruppe der Hausgehilfinnen. 
Wir sehen bei diesem Gesetz das gleiche, das 
wir wiederholt bei früheren Gesetzen in bezug 
auf die Landarbeiterschaft zu verZ'eichnen 
hatten. Auch in diesem Jugendschutzgesetz 
wird eine Gruppe von Menschen ausgenommen, 
die den dringenden Schutz des Gesetzes 
braucht, die Hausgehilfinnen. 

Wir haben durch die Arbeiterkammer in 
759 Haushalten, in denen jugendliche Haus
gehilfinnen bis zu 18  Jahren beschäftigt sind, 
Erhebungen anstellen lassen. Wir können 
feststellen, daß von diesen Haushalten nur in 
80 Haushalten Hilfskräfte, Bedienerinnen oder 
anderes Personal zur Verfügung standen, 
während der Großteil der Haushalte nur von 
jugendlichen Hausgehilfinnen - ich gebe zu, 
manchmal mit Hilfe der. Hausfrau selbst -
besorgt werden. Ich möchte Ihnen dazu nur 
einige Zahlen sagen. 

Unter diesen 759 Haushalten waren 209, 
die von Hausgehilfinnen im jugendlichen 

Alter betreut wurden, in denen zwei erwachsene 
Personen und ein oder zwei Kin-der zu versorgen 
waren. Es gab 85 Haushalte, in denen die 
jugendlichen Hausgehilfinnen für drei erwach
sene Per�onen zu sorgen hatten, wobei nur in 
6 Haushalten noch eine Bedienerin vor
handen war. In 56 Haushalten hatten die 
jugendlichen Hausgehilfinnen drei erwachsene 
Personen und ein Kind zu betreuen. Auch hier 
gab es nur fünf Hilfskräfte. In 17 Haushalten 
war für fünf Erwachsene zu sorgen, in 10 Haus
halten für fünf Erwachsene und ein Kind ohne 
jede Hilfskraft. In 2 Haushalten waren 
sieben Erwachsene und zwei Kinder zu be
treuen, in 1 Haushalt sogar acht . Er
wachsene und ein Kind. In 1 Haushalt 
hatte die Hausgehilfin für die Rekordzahl 
von elf erwachsenen Personen und ein Kind 
zu sorgen. Bei Behandlung des Jugendschutz
gesetzes wäre die Frage aufzurollen, ob jugend
liche Hausgehilfinnen überhaupt beschäftigt 
werden dürfen, ohne daß in diesen Haushalten 
auch noch andere Arbeitskräfte vorhanden 
sind. 

Wenn wir diese Erhebungen weiter be
trachten und sehen, welches Arbeitspensum 
die jugendlichen Hausgehilfinnen zu leisten 
haben, so müssen wir feststellen, daß unter 
jenen 759 Haushalten 13 Haushalte sind, in 
denen vier Zimmer aufzuräumen waren und 
keine Hilfskräfte zur Verfügung standen ; 
in 7 Haushalten waren vier Zimmer und ein 
Nebenraum mit einer Hilfskraft instand zu 
halten ; in 25 Haushalten waren vier Zimmer 
und vier Nebenräume mit einer" Hilfskraft 
aufzuräumen ; desgleichen waren in 9 Haus
halten fünf Zimmer mit einer Hilfskraft 
zu besorgen und 12 Haushalte mit fünf Zimmern 
und drei Nebenräumen ohne Hilfskraft zu 
betreuen. So geht das weiter, bis Haushalte 
mit sechs Zimmern und vier Nebenräumen 
ohne Hilfskraft, 4 Haushalte mit neun Zimmern 
und ' Nebenräumen mit einer Hilfskraft und 
endlich 1 Haushalt mit zehn Zimmern und 
Nebenräumen mit einer oder zwei Hilfskräften 
aufscheinen. 

Sie sehen daraus, wie notwendig es. wäre, 
daß dieses Jugendschutzgesetz auch für die 
Hausgehilfinnen gelten würde. Wenn die 
Hausgehilfinnen aus diesem Gesetz ausgenom
men werden, gibt es auch . keine Inspektions
und Überprüfungsmöglichkeit der Haushalte. 
Es ist sehr merkwürdig, daß, obwohl der 
§ 1, Abs. (2) , im Ausschuß bereits abgestimmt 
und auch mit den Stimmen der ÖVP ange
nommen worden war, später Widerspruch 
dagegen erhoben wurde, die privaten Haus
halte in dieses Gesetz einzubeziehen. Erst 
später, wahrscheinlich nach dem Studium der 
anderen Paragraphen, hat die ÖVP, obwohl 
über diesen Paragraphen bereits abgestimmt 
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war, im Ausschuß einen Reassumierungsantrag 
gestellt, der aber nicht die erforderliche 
Zweidrittelmehrheit erlangt hat. Man hat 
daher aus allen späteren Paragraphen die 
Hausgehilfinnen herausgestrichen. 

Vier unserer Minderheitsanträge beschäftigen 
sich allein mit der Gruppe der Hausgehilfinnen. 
Der erste Minderheitsantrag, ·der die 48-
stündige Arbeitszeit für Hausgehilfinnen über 
16 Jahre konzediert, ist aus der Regierungs
vorlage entnommen. Ich möchte dazu sagen, 
daß es auch bis jetzt schon einen Jugendschutz 
für die Hausgehilfinnen durch das Haus
gehilfinnengesetz gibt, und zwar für Haus
gehilfinnen bis zum 16. Lebensjahr. Die Nacht
ruhe muß mit 8 Uhr abends beginnen und elf 
Stunden dauern. Man hat dies als eine un
mögliche . Bestimmung erklärt. Das Gesetz 
ginge über die Bestimmungen des Haus
gehilfinnengesetzes insofern hinaus, als es 
für die Sechzehn- bis Achtzehnjährigen diesen 
Schutz verlangen würde. Ich muß nun sagen, 
daß im Haus. ein Initiativantrag der Frau 
Abg. Miko la  eingebracht wurde, also ein 
Antrag einer Abgeordneten der ÖVP, der 
eine Arbeitszeit für die erwachsenen Haus
gehilfinnen von neun Stunden beantragt. 
In diesem Initiativantrag wird zum § 8 des 
Hausgehilfinnengesetzes darauf verwiesen, daß 
die Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes 
auf jugendliche Hausgehilfinnen und Lehrlinge 
bis zum 18. Lebensjahr Anwendung finden 
sollen. Es ist unerklärlich, daß von der ÖVP 
einerseits ein Initiativantrag vorliegt, der den 
Schutz der jugendlichen Hausgehilfinnen ver
langt, während sie andererseits auf Antrag der
selben Partei aus diesem Gesetz ausgenommen 
werden sollen. 

Meine Damen und Herren � Der Haus
gehilfinnenberuf ist ein Mangelberuf. Sie 
wissen sehr gut, daß die Jugend für diesen 
Beruf nicht sehr viel übrig hat. Trotz des 
heute herrschenden Lehrstellenmangels ist 
ein Mädchen · nicht oder doch nur in sehr 
seltenen Fällen dazu zu bringen, in die Haus
wirtschaft zu gehen. Glauben Sie , wenn die 
jugendliche Hausgehilfin aus dem Jugend
schutzgesetz ausgenommen wird, daß es für 
die jungen Mädchen ein Anreiz ist, sich ihr 
Brot' als Hausgehilfin zu verdienen ? 

eine jugendliche Hausgehilfin nach den 
jetzigen Verträgen mit 60 S monatlich entlohnt 
wird, dann würde dies bei den Überstunden 
keinen allzu großen Betrag ausmachen. 

In einem Minderheitsantrag zu § 15 wird 
verlangt, daß die jugendlichen Hausgehilfinnen 
während des Tages eine dreistündige Ruhe
pause haben sollen, wovon mindestens 
eineinhalb Stunden in die Mittagszeit zu fallen 
haben. 

Im § 18  in der Fassung unseres Minderheits. 
antrages wird ausdrücklich ausgesprochen, 
daß die Hausgehilfinnen nicht unter die 
Bestimmungen des Gesetzes über die Sonn
und Feiertagsruhezeit fallen, die sonst gelten. 
Den Dienstgebern wäre also nicht allzuviel 
geschehen, wenn die ÖVP die Hausgehilfinnen 
in dieses Jugendschutzgesetz mit einbezogen 
hätte. 

Ich glaube nicht, daß die Forderung der 
jugendlichen Hausgehilfinnen durch die Be. 
schlußfassung über dieses Gesetz nun gegen
standslos geworden ist. Die Gewerkschaft der 
Hausgehilfinnen wird nach wie vor zu dieser 
Forderung stehen. Wir werden� wenn es zu 
einer Novellierung des Hausgehilfinnengesetzes 
kommt, sehen, wie weit die Abgeordneten der 
Österreichischen Volkspartei zu dem von ihnen 
selbst eingebrachten Initiativantrag stehen 
werden. Das wollte ich zur Hausgehilfinnen
frage sagen. 

Aber auch in anderer Beziehung möchte ich 
zu dem Gesetz Stellung nehmen und möchte 
hier aussprechen, daß sich der Gewerkschafts
bund und die Jugendorganisationen sehr für 
die 40-Stunden-Woche der Jugendlichen ein
gesetzt haben, was ja auch die sozialistischen 
Abgeordneten im Unterausschuß und im Aus
schuß getan haben. Leider ist es der ÖVP
Mehrheit gelungen, die 40-Stunden-Woche 
dadurch zu Fall zu bringen, daß sie für die 
44-Stunden-Woche eingetreten ist . So sehr 
wir auch, meine Verehrten, an der 40-Stunden
Woche für die -Jugendlichen festhalten, möchte 
ich doch einen Hinweis darauf geben, daß wir 
schon einmal in einer ähnlichen Situation 
waren. Es wurde heute schon erwähnt, d�ß 
bei der Schaffung des Arbeiterurlaubsgesetzes 
ein schweres Ringen um die vierte Urlaubs
woche für die Jugendlichen angehoben hatte 

Drei andere Anträge befassen sich gleich- und daß die gewerkschaftliche Kraft und 
falls init dem Schutz der jugendlichen Haus- Stärke diese vierte Urlaubswoche durch eine 
gehilfin. Auch in unserem Minderheitsantrag Novellierung des Urlaubsgesetzes dann doch 
zu § 14 wird die Formulierung der Regierungs- durchgesetzt hat. So werden wir es auch bei 
vorlage aufgenommen ; danach soll die Arbeits- der 44-Stunden-Woche, die heute beschlossen 
zeit, die über die gesetzlich festgelegte Zeit wird, und bei unserer Forderung nach der 
hinausgeht, mit einem Mindestsatz von 100 v. H. 40-Stunden-Woche halten. Die Forderung 
des Barlohnes vergütet werden. Das schaut nach der 40-Stunden-Woche wird nicht mehr 
für den Dienstgeber im Augenblick etwas verschwinden. Wir stimmen trotzdem für 
abschreckend aus, aber ich muß sagen, wenn dieses Gesetz, weil es in einer Reihe von 
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Bestimmungen einen Fortschritt für die 
jugendlichen Arbeiter bedeutet. In diesem 
Zusammenhang muß ich aber ausdrücklich 
darauf verweisen, daß wir die 40-Stunden
Woche so lange fordern werden, bis wir sie 
durchgesetzt haben. 

Ein paar Worte möchte ich aber doch auch 
dazu sagen, daß auch das Ausland der Be
schlußfassung über dieses Jugendschutzgesetz 
sein Augenmerk zugewendet hat. Vor ein paar 
Tagen kam an die Jugendabteilung des 
Gewerkschaftsbundes ein Schreiben der 
ungarischen Gewerkschaften, die mitteilen, 
daß sie das Gesetz, das nun vom öster
reichischen Parlament verabschiedet werden 
soll, mit Spannung erwarten. Sie knüpfen daran 
aber die Bemerkung : Leider ist es bei uns nicht 
möglich, die Arbeitszeit für Jugendliche unter 
48 Stunden festzusetzen (Hört ! Hört ! - Rufe 
bei den Sozialisten - Abg. Frühwir th : Hat 
dort die K P auch vor dem Parlament demon
striert ? ) , weil wir hier in folge des Dreij ahr
planes auf eine kürzere Arbeitszeit für Jugend
liche nicht eingehen können. Ich möchte also 
sagen, . daß Österreich hier so wie in anderen 
Fällen durch seine SoziaJgesetzgebung wieder 
einmal beispielgebend sein wird. Wir geben 
heute hier das Versprechen ab, daß wir das 
Verlangen der jugendlichen Arbeiter auf 
Durchsetzung ihrer Forderungen sowohl in 
den Gewerkschaften wie auch bei den Be
ratungen hier ' im Hause mit Nachdruck ver
treten werden. 

Wir erwarten, das bei der kommenden 
N ovellierung des Hausgehilfinnengesetzes die 
jugendlichen Hausgehilfinnen einen , weit
gehenden Schutz erfahren werden. Aber heute 
schon machen wir die Abgeordneten der ÖVP 
und besonders ihre bei den weiblichen Ver
treter aufmerksam, daß wir zu den Forderungen 
der jugendlichen Hausgehilfinnen stehen und 
diese so lange stellen werden, bis sie im Gesetz 
eine Verankerung gefunden haben. (Lebhafter 
Beifall bei den Sozialisten.) 

Präsident : Zum Worte gelangt der Herr 
A,bg. Dr. Margare t h a. (Abg. Frühwi rth : 
Der Jugendtührer der Ö VPI - ,Heiterkeit. -
Abg, Dr. M argare th a :  Nein, ich spreche 
nicht als Jugendführer.) 

Abg. Dr. Margaretha :  Hohes Haus! Die 
Beratungen im Ausschuß über dieses Gesetz 
haben, wie bereits der Herr Berichterstatter 
erwähnt hat und wie der schriftliche Bericht 
des Ausschusses erkennen läßt, gezeigt, daß 
es sich bei sehr vielen Paragraphen des Gesetzes 
um Bestimmungen handelt, bei denen man 
nicht ganz übereinstimmt. Nun sind aber 
nachträglich noch einige Änderungen not
wendig geworden, die nunmehr gemeinsam 

von beiden Parteien, der ÖVP und SPÖ, 
beantragt werden. 

Es handelt sich zunächst um den § 17 . 
Wir waren der Meinung, daß das Bäckerei
arbeiterschutzgesetz noch vor diesem Gesetz 
oder zumindest gleichzeitig mit diesem Gesetz 
hätte erledigt werden sollen. Das ist aber 
nicht geschehen. Daher ist es notwendig, 
im § 17 auf die Bäckereiaroeiterschutzvor
schriften hinzuweisen. Ich b ea n  t ra g e  daher, 
in den § 1 7  einen Ahs. (5) neu einzufügen, 
der lauten soll (liest) : 

"In Betrieben zur Erzeugung von Back
waren gelten hinsichtlich der Nachtruhe 
die Bestimmungen des Bäckereiarbeiter
gesetzes (St. G. BI. Nr. 217/1919)." 

Ferner ist es notwendig, im § 25 eineKorrektur 
vorzunehmen. Im § 25, Abs. ( 1 ), heißt es 
(liest) : "Zwecks Überwachun,g ihres Gesund
heitszustandes sind die Jugendlichen halb
jährlich mindestens einmal einer ärztlichen 
Untersuchung zu unterziehen." Dies ist un
bestritten. Aber dann heißt es weiter (liest) : 
"Die ärztlichen Befunde sind, soweit sie nicht 
ohnedies vom Krankenversicherungsträger 
aufbewahrt werden, vom Betriebsinhaber auf
zubewahren ; auf Verlangen ist von diesen 
den Organen der Arbeitsinspektion Einsicht 
in die ärztlichen Befunde zu gewähren . " Das 
widerspricht wohl dem Geheimnis, das man 
über die Krankheiten der Jugel1dlichen wahren 
muß. Der Ausschuß hat dies übersehen, so 
daß diese Bestimmung im Zuge der Verhand
lungen nicht gestrichen worden ist. Es ist 
daher notwendig, den zweiten Satz, der diese 
Bestimmung beinhaltet; zu streichen. 

Ich komme nun noch zu einer Änderung im 
§ 33. Im § 33, Abs. (2), sind aie Bestimmungen 
aufgezählt, die mit der Wirksamkeit dieses 
Bundesgesetzes außer Kraft treten sollen. 
Hier ist eine ganze Reihe reichsdeutscher 
Bestimmungen enthalten. Eine Bestimmung 
ist jedoch nicht berücksichtigt :  Es handelt sich 
um die Anordnung des Generalbevollmächtigten 
für den Arbeitseinsatz zur Vereinheitlichung 
der Erziehungsbeihilfen und sonstigen 
Leistungen an Lehrlinge und Anlernlinge in 
der privaten Wirtschaft . Diese Verordnung 
könnte, wie man inzwischen festgestellt hat, 
nicht zur Gänze aufgehoben · werden. Daher 
geht mein Antrag dahin, daß im § 33, Abs. (2), 
eine Ziffer 8 einzufügen ist, die lauten soll 
(liest) : 

, ,8. Die §§ 2, 3, 5 ,  6 und 8 der An
ordnung des Generalbevollmächtigten für 
den Arbeitseinsatz zur Vereinheitlichung 
der Erziehungsbeihilfen und sonstigen 
Leistungen an Lehrlinge und Anlernlinge 
in der privaten Wirtschaft vom 25. Februar 
1943 (RAB!. I S. 164)." 
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Diese drei Anträge werden im Einvernehmen 
der beiden Parteien gestellt. 

* 

Die A n  t r ä g e haben 
Unterstützung und stehen 
handlung. Sie lauten : 

1 .  

die notwendige 
daher in Ver-

Im § 17 ist als Abs. (5) neu einzufügen : 
, , (� ) In Betrieben zur Erzeugung von 

Backwaren gelten hinsichtlich der Nacht
ruhe die Bestimmungen des Bäckerei
arbeitergesetzes (St. G. BI. Nr. 217/1919) . "  

2 .  
Im § 25, Abs. ( 1 ) ,  hat der zweite Satz zu 

entfallen. ("Die ärztlichen Befunde . . . . 
zu gewähren." )  

3. 
Im § 33, Abs . (2)", ist als Ziffer 8 ein

zufügen : 
, ,8 .  Die § §  2, 3, 5, 6 und 8 der An

ordnung des Generalbevollmächtigten für 
den Arbeitseinsatz zur Vereinheitlichung 
der Erziehungsbeihilfen und . sonstigen 
Leistungen an Lehrlinge und Anlernlinge 
in der privaten Wirtschaft vom 25. Februar 
1943 (RAB!. I S. 164)." 

lieh die Möglichkeit zu schaffen, auch die 
restlichen Forderungen des Initiativantrages 
in Behandlung zu ziehen, -wurderi die Haupt
forderungen dieses Antrages in Form eines 
Regierungsentwurfes im Hause eingebracht 
und schließlich dem Unterausschuß zur Be
handlung zugewiesen. 

Die Behandlung, die dieser Regierungs
vorlage im Unterausschuß von seiten der ÖVP 
zuteil wurde, ist bezeichnend. Drei Abge
ordnete der Österreichischen Volkspartei 
wurden in den Unterausschuß entsandt, aber 
es war meistens nur einer dort, nämlich der 
Herr Abg. H an s, der immer wieder erklärte, 
daß er nicht berechtigt sei, im Namen seiner 
Partei diesen und jenen Forderungen seine 
Zustimmung zu geben. (Abg. Fischer: Er ist 
ja noch ein junger Mensch ! - Heiterkeit.) 
Wenn hier mein Parteifreund F r ü h wi r t h  den 
Abg. Dr. Mar g a r e t h a  als den Jugendführer 
der Österreichischen V olkspartei bezeichnet 
hat, so muß ich sagen, daß dieser Zwischenruf 
sehr viel Berechtigung hat, denn in der Dis
kussion im Sozialausschuß hat sich gezeigt, 
daß wichtige Abänderungsanträge zum Gesetz
entwurf von den Abg. Dr. Margare t h a  und 
Ing. R a a b  gestellt wurden und der Abg. H an s  
immer wieder nur im Gefolge dieser beiden 
Herren seine Anträge stellen und zurückziehen 

Abg. Scharf: Hohes Haus ! Seit eineinhalb mußte. (Abg. F i s c h e r: Seinen Vorgesetzten 
Jahren steht das Jugendschutzgesetz in Be- muß man doch gehorchen ! - Ruf bei der Ö VP: 
ahndlung. Am 4. Dezember 1946 ist ein ,Ja, in Moskau ! - Der Präside nt  gibt das 
sozialistischer Initiativantrag eingebracht Glockenzeichen.) 
worden, aber erst heute sind wir so weit, daß 
wir dem Hause endlich einen Gesetzentwurf Meine Damen und Herren ! Aus dem Verlauf 
zur Beschlußfassung vorlegen können. Diese der Verhandlungen ist bereits zur Genüge 
lange Arbeitszeit weist schon darauf hin, hervorgegangen, daß der Entwurf, wie er 
welch große Widerstände bei der Bearbeitung heute dem Hohen Hause vorliegt, wesentliche 
dieses Entwurfes zu überwinden waren. Die Forderungen der Sozialistischen Partei nicht 
Vorlage hat vor allem bei der Öster- enthält. Dennoch sind in diesem Gesetzentwurf 
reichischen Volkspartei sehr viel Kopfzer- Verbesserungen enthalten, die uns schließlich 
brechen verursacht. Es hat eine Reihe von dazu bewogen haben, für diesen Gesetzentwurf 
Initiativanträgen gehagelt, als dieser sozia- zu stimmen. Das heißt -aber nicht, daß wir die 
listische Gesetzesantrag eingebracht worden grundsätzlichen Forderungen, die wir in bezug 
war. Da gab es den Entwurf für ein Jugend- auf den Jugendschutz haben, zurückstellen 
wohlfahrtsgesetz, den Entwurf über das frei- und aufgeben wollen, sondern im Gegenteil : 
willige Arbeitsjahr, einen Entwurf über das der Kampf für die Verwirklichung dieser 
Jugendschutzüberleitungsgesetz, einen Ent- Forderungen, die im ursprünglichen Initiativ
wurf über das Jugenderholungswerk, lauter antrag der Sozialistischen Partei enthalten 
Anträge ( Abg. Hans: Die im Sozialmini- sind, wird fortgesetzt. 
sterium liegen !) , die die Behandlung unseres Welche Verbesserungen zeigt nun der vor
Initiativantrages verhindern sollten. Ja, die liegende Gesetzentwurf gegenüber den 
Behandlung unseres Initiativantrages wurde bisherigen Bestimmungen des alten national
so lange hinausgezögert, bis schließlich, um sozialistischen Gesetzes 1 Zunächst ist die 
der arbeitenden Jugend zumindest den Vier- Wochenarbeitszeit der Jugendlichen von 
wochenurlaub vermitteln zu können, diese 48 auf 44 Stunden verringert worden. In den 
Forderung des sozialistischen Initiativ- Schichtbetrieben war bisher eine Arbeitszeit 
antrages vom Sozialministerium in einem von 104 Stunden in 1 4  Tagen möglich, während 
gesonderten Gesetzentwurf im Hause ein- nun die wöchentliche Arbeitszeit dort auf 
gebracht werden mußte, der schließlich am 48 Stunden beschränkt wird. Es war bisher 
3. Juli 1947 beschlossen wurde. Um schließ- für Jugendliche über 16 Jahre durch das 
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Arbeitsinspektorat eine Verlängerung der 
Arbeitszeit bis zu täglich 10 und wöchentlich 
54 Stunden· möglich. Diese Möglichkeit gibt 
der gegenwärtige Entwurf nicht. Bisher war 
es so, daß Jugendliche einen Mehrarbeits
zuschlag von nur einem Hundertßtel der 
monatlichen Erziehungsbeihilfe bekommen 
konnten, bei Stundenlöhnen einen solchen von 
25 Prozent. Der gegenwärtige Entwurf sieht 
vor, daß Jugendliche zur Lehrlingsentschädi
gung oder zum Lohn einen Zuschlag von 
50 Prozent bekommen, es sei denn, daß durch 
Kollektivvertrag etwas anderes bestimmt wird. 
Verbessert wurden die Verhältnisse in bezug 
auf die Nachtruhe, wo die vielen Ausnahmefälle, 
die die bisherigen Bestimmungen zuließen ,  
zum großen Teil beseitigt wurd�n. Auch die 
Wochenendfreizeit wurde wesentlich ver
bessert ; während nach den bisherigen Be
stimmungen an S.amstagen und den Tagen 
vor Weihnachten und Neujahr um 15 Uhr 
Arbeitsschluß gemacht werden mußte, ist nun 
die wöchentliche Freizeit von 43 Stunden 
gesetzlich verankert. Das sind im wesentlichen 
die neuen gesetzlichen Rechte, die der arbeiten
den Jugend zustehen und die ihr wichtiger 
und wertvoller sein werden als irgendwelche 
W ohltätigkeits- oder Wohlfahrtsgesetze, durch 
die sie sozusagen bevorm undet werden 
soll. 

durch andere wirtschaftliche Maßnahmen viel 
mehr gefördert werden könnte als dadurch, 
daß man ausgerechnet an die Arbeiterjugend 
erhöhte Anforderungen stellt. Ich weise darauf 
hin, daß in einer Reihe von Betrieben die 
40-Stunden-Woche bereits eingeführt ist und 
daß dies wesentlich zur Hebung der Arbeits
moral beigetragen hat, so daß sich die soge
nannten Wiederaufbauargumente als nicht 
stichhältig erwiesen haben. 

. 

Man hat ferner in der Diskussion um das 
Jugendschutzgesetz sehr viel mit dem Argument 
gearbeitet, die Jugend sei faul und demorali
siert, und man hat darauf hingewiesen, daß 
sich ein Großteil der Jugendlichen mit Schleich
handel und ähnlichem beschäftige. Dem
gegenüber möchte ich feststellen : Wenn sich 
ein größerer oder kleinerer Teil der Jugend 
mit Schleichhandel beschäftigt, dann ist das 
meiner Meinung nach nicht so sehr die Schuld 
der Jugendlichen, sondern umgekehrt ergibt 
sich daraus die Aufgabe, Maßnahmen zu 
treffen, um den Schleichhandel in Österreich 
zu beseitigen, wenn man die Jugend von 
diesem Beschäftigungszweig wegbekommen 
will. Weiter möchte ich darauf hinweisen, 
daß die Bestimmungen des vorliegenden 
Gesetzentwurfes ja nicht für die Jugend gelten 
sollen, die außerhalb des Arbeitsprozesses 
steht, sondern für die Jugendlichen, die im 

Um die Würde und das Selbstbewußtsein Arbeitsprozeß stehen. Es ist also klar, daß 
der arbeitenden Jugend zu schützen, sind die Tatsache, daß so und so viele Jugendliche 
Bestimmungen aufgenommen worden, die das außerhalb des Arbeitsprozesses stehen, nicht 
Züchtigungsverbot aussprechen.  Dem Gesund- die Jugendlichen treffen darf, die ihren 
heitsschutz der Jugend wurde dadurch Arbeitswillen täglich beweisen. _  
Rechnung getragen, daß ein Verzeichnis von . Ich möchte ferner darauf hinweisen, daß 
Arbeiten aufgenommen wurde, die den Jugend- es natürlich auch für den Jugendlichen ent
liehen verboten sein sollen. Die regelmäßige scheidend ist, wofür er arbeitet. I ch bin der 

� ärztliche Untersuchung der Jugendlichen wurde Überzeugung, daß die Jugendlichen, die heute 
verankert, und schließlich und endlich wurden den Kampf für die 40-Stunden-Woche führen, 
die Jugendschutzstellen der Arbeiterkammer wenn sie diese 40 Stunden erfüllt haben, sich 
eingeschaltet; die in Arbeitszeitfragen gehört durchaus nicht auf die faule Haut legen oder 
werden müssen. irgendwelchen Unfug treiben wollen . Die 

Ich habe schon gesagt, daß die Sozialistische Jugendlichen haben · ein Interesse an ihrer 
Partei mit der gegenwärtigen Gesetzesvorlage Fortbildung und Weiterbildung. Es ist not
nicht voll zufrieden ist und daß sie eine Reihe wendig, den Jugendlichen zu dieser Ausbildung 
von Minderheitsanträgen ein!!ebracht hat, zu die Möglichkeit zu geben. Ich kann hier 

denen an erster Stelle die Forderung nach der feststellen, daß der Kampf der Jugend heute 
40-Stunden-Woche gehört. Die wöchentliche nicht mehr so sehr darum geht, die Arbeit 
Arbeitszeit der Jugendlichen soll auf 40 Stunden loszuwerden, sondern daß die Jugend heute 
beschränkt werden, und in Fällen, in denen bereits den Kampf um das Recht auf Arbeit 
Mehrarbeit notwendig ist, soll die Arbeitszeit aufgenommen hat. Es ist bekannt, daß es 
nicht über 41 Stunden verlängert werden Zehntausende von Jugendlichen gibt, die keine 

Lehrstel1en bekommen können. Auch für können. Be�. den Ausschußberatungen ist 
't d 0 t . h· h V lk t '  diese muß eine Möglichkeit gefunden werden, SeI ens er s errelC ISC en 0 spar el vor . . . . . . 

11 ·t d A t d W' d fb sich m lrgendemem ArbeItszweIg fortbIlden a em ml em rgumen es le erau aues .. 
gearbeitet worden. Man hat eine Verlängerung- zu konnen . 
der Arbeitszeit verlangt, da dies ein Erfordernis Eine weitere Forderung der Sozialistischen 
des Wiederaufbaues sei. Wir Sozialisten sind Partei, die ebenfalls in einem Minderheitsantrag 
allerdings der Meinung, daß der Wiederaufbau festgelegt ist, ist die Forderung nach der 
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60stündigen Wochenendfreizeit. Diese Forde
rung begründet die Sozialistische Pa�tei vor 
allem mit dem Hinweis auf den schlechten 
Gesundheitszustand der Jugend. Die Jugend 
ist schlecht ernährt. Die Untersuchungen, die 
vom Österreichischen Gewerkschaftsbund und 
der Arbeiterkammer durchgeführt worden sind, 
haben gezeigt, daß 60 Prozent aller unter
suchten arbeitenden Jugendlichen unter
ernährt sind. Es ist selbstverständlich, daß 
man diesen Menschen, die infolge der Nach
kriegsverhältnisse in einen so traurigen Zustand 
gekommen sind, durch erhöhte Erholungs
möglichkeiten helfen muß, wieder den Gesund
heitszustand zu erlangen, der normalen Ver
hältnissen entspricht. 

Einer der Hauptmängel, die da:s Gesetz 
aufweist, ist die Tatsache, daß die Forderung 
nach dem gesetzlichen Schutz der Jugend
vertrauensleute darin nicht verankert ist . 
Die Erziehung der Jugend hat unter den 
faschistischen Jahren und den Nachkriegs
verhältnissen schwerstens gelitten. Es wäre 
daher an der Zeit, den Jugendlichen endlich 
die Möglichkeit zu einer demokratischen Er
ziehung zu geben. Die Verankerung des 
gesetzlichen Schutzes der J ugendvertrauens
leute in diesem Gesetz würde eine solche 
Möglichkeit bieten und dazu beitragen, die 
Jugend zu selbstbewußter und verantwortungs
bewußter Mitbestimmung zu erziehen. 

Die ÖVP hat sich gegen die Aufnahme dieser 
Bestimmungen in das Jugendschutzgeset.z mit 
aller Energie gewehrt. Das hat sie aber 
nicht davon abgehalten , in das Jugendschutz. 
gesetz Bestimmungen aufzunehmen, wie etwa 
die im § 11, Abs. (2 ), durch die festgelegt 
wird, daß die Wochenarbeitszeit durch Kollek. 
tivvertrag in bestimmten Fällen abgeändert 
werden kann. Das hat sie auch nicht gehindert, 
in den § 14 die Bestimmung aufzunehmen, 
daß auch die Mehrarbeitszuschläge durch 
Kollektivvertrag abgeändert werden können. 
In der Praxis wird es also so sein, daß in 
entscheidenden Fragen, die die Jugendlichen 
berühren, nämlich in den Fragen der Arbeits
zeit und der Mehrarbeitszuschläge, durch 
Kollekti vverträge Verschlechterungen fest
gesetzt werden können, ohne daß die J ugend
lichen durch ihre .Tugendvertrauensleute auch 
nur die Möglichkeit haben, innerhalb des 
Betriebsrates oder bei der Abfassung ' des 
Kollektivvertrages ihre eigene Meinung kund
zutun. Es ist daher selbstverständlich, daß 
die Sozialistische Partei die Forderung nach 
den Jugenvertrauensleuten ebenfalls in Form 
eines Minderheitsantrages dem Hohen Hause 
vorlegt. 

Eines der vielen Argumente, die gegen die 
Jugendvertrauensleute in� Treffen geführt 

wurden, war das, daß die Jugend für eine 
solche Funktion nicht reif sei. Auf diesen 
Einwand will ich nur entgegnen, daß die 
Jugend in 539 Betrieben in Wien ' und im 
übrigen Österreich bereits gezeigt hat, daß sie 
reif genug ist, Jugendvertrauensleute zu wählen. 
Auch die gewählten Jugendvertrauensleute 
selbst haben genügend Reife bewiesen, die 
Interessen der Jugend vertreten zu können. 
( Abg. Hans: Das waren illegale Wahlen 
auf ungesetzlichen Grundlagen! - Abg. K o p
l e n i g: Aber diese Gewählten sind reifer als Sie!) 
Herr Abg. H a n s, die Wahlen haben jeden
falls gezeigt, daß die Jugendlichen imstande 
sind, sich selbst demokratisch zu verwalten ! 
Wenn der Herr Abg. Hans mit diesen soge
nannten illegalen Wahlen nicht einverstanden 
ist, kann ich es ihm nicht verdenken, denn 
seine Partei und seine Jugendorganisation 
hat bei a11 diesen Wahlen nur 0·5 Prozent 
der Stimmen erhalten (Starker Beifall bei der 
SPÖ. - Abg. Hans: Wir haben gar nicht 
kandidiert! ) 

Die Jugend hat bei dieser Wahl eine gewisse 
Reife gezeigt. Sie wird ihre Reife auch weiterhin 
unter Beweis stellen, indem sie den Kampf 
für die Forderungen der Jugend weiter auf
nimmt und insbesondere den Kampf um die 
40-Stunden-Woche und die gesetzliche Ver
ankerung der Jugendvertrauensleute weiter
führt. 

Ich habe eine Resolution einer Jugend
konferenz vor �ir, die .gestern stattgefunden 
hat und in der es heißt : Wh- halten an unserer 
Forderung nach der fünftägigen 40-Stunden
Arbeitswoche und dem gesetzlichen Schutz 
der Jugendvertrauensmänner weiterhin fest. 
Diese Forderungen der Jugend wird auch die 
Sozialistische Partei vertreten. Es ist erklär. 
lieh, daß die Sozialisten an dem Heranwachsen 
freier junger Menschen, die ihre eigenen Inter
essen zu vertreten imstande sind, interessiert 
sind. Wir wollen vollwertige Menschen haben, 
wir wollen eine Gesellschaftsordnung, in der 
nicht der Mensch Diener und Sklave der 
Maschine ist, sondern in der die Maschine 
dem Menschen zu dienen hat. Daher tritt 
die Sozialistische Partei nach wie vor für die 
60stündige Wochenendfreizeit und für die 
gesetzliche Verantwortlichkeit der jugend
lichen Vertrauensleute ein. Die Jugend und 
die Sozialistische Partei mit ihr will nicht 
Wohltaten, sondern gesetzlich verankerte 
Rechte. Wir wollen dafür kämpfen, daß bei 
der Beschäftigung der Jugend nicht die 
Ausbeutung, sondern die Ausbildung der 
Jugend im Vordergrund steht. Wir wollen 
von den Jugendlichen nicht stumme Unter
werfung, sondern verantwortungsbewußte 
Mitbestimmung ! (Lebhafter . Beifall bei den 
Sozialisten. ) 
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Abg. Hans : Hohes Haus! Meine Damen und des Elternhauses oder der sonstigen erziehungs
Herren ! Schon einmal hatte ich Gelegenheit, berechtig�n Personen, weiter ihr gesund
von dieser Stelle aus auf die Tatsache hinzu- heitlicher Schutz, ihr Schutz vormaterieller und 
weisen, wie sehr Österreich bis zum Jahre 1938 damit auch seelischer Not gewährleistet sein. 
in seiner sozialen Gesetzgebung vorbildlich war. Eine Reihe von Anträgen meiner Fraktion, die, 
In ganz besonderem Maße aber galt dies für wie schon der Herr Abg. S charf  festgestellt hat, 
unsere Jugendschutzgesetzgebung. Vertreter zum Teil mit fertig ausgearbeiteten Gesetzes
aus aller Herren Länder besuchten uns, um texten initiativ eingebracht sind, haben diese 
unsere mustergültigen Einrichtungen und verschiedenen Teilgebiete der Jugendschutz
unsere vorbildliche Gesetzesarbeit zu studieren. gasetzgebung zum Gegenstand, so die Anträge 
Nur wenige wirtschaftlich weitaus besser auf Schaffung eines aus neun Kapiteln beste
gestellte Länder konnten uns auf diesem Ge- henden Gesetzes für den sittlichen Schutz der 
biete übertreffen. Dem nationalsozialistischen Jugend, auf Schaffung eines Berufsausbildungs
Gewaltregime blieb es vorbehalten, gleich gesetzes, die Ausarbeitung eines JugendwohI
nach dem Anschluß alle diese sozialen Errun- fahrtgesetzes, die Reaktivierung der bis 1938 
genschaften der österreichischen Arbeiterschaft mit so großem Erfolg geführten Lehrlings
und der Jugend mit einem Federstrich außer fürsorgeaktion als "Österreichisches Jugend
Kraft zu setzen und zu liquidieren. erholungswerk" und die Einführung eines 

Im April 1938 wurde im Verordnungsweg Freiwilligen Arbeitsjahres der Jugend. Aber 
das sogenannte deutsche Jugendschutzgesetz gerade die letzten drei Anträge, für deren 
in seiner Wirkung auch auf die "Ostmark" weitere Bearbeitung das Sozialministerium 
ausgedehnt. Es brachte in arbeitsrechtlicher zuständig ist, werden nur äußerst schleppend 
Hinsicht eine gewaltige Verschlechterung und behandelt und - man kann sich des Eindruckes 
ließ der Willkür der Nazimachthaber Tür und ' nicht erwehren - aus engstirnigen partei
Tor offen. Nicht nur, daß Jugendliche nach politischen Gründen immer wieder zurück
diesem Gesetz bis zu 54 Stunden Wochen- gehalten. 
arbeitsleistung herangezogen werden konnten, Österreichs in ihrer Gesundheit gefährdete 
auch die Bestimmungen über Ruhepausen, arbeitende Jugend wartet nunmehr seit über 
Freizeit, Nachtruhe und Urlaub waren bedeu- zwei Jahren vergeblich auf das "Österreichische 
te nd schlechter. Jugenderholungswerk",  Österreichs durchaus 

Im übrigen verdient das neue Gesetz eben- arbeitswillige, aber ohne eigenes Verschulden 
sowenig wie der Entwurf der Arbeiterkammer, beschäftigungslos gewordene Jugend wartet 
für den heide Linkspa.rteien sehr stark einge- auf das Freiwillige Arbeitsjahr! ( Wide'rspruch 
treten sind, den Namen Jugendschutzgesetz, und Lärm auf den Galerien.) 
denn sowohl das Nazigesetz als auch der Ent- Präsident : Ich ersuche die Zuhörer auf den 
wurf der Wiener Arbeiterkammer enthalten Galerien, sich jeder Einmengung in die Ver
nur arbeitsrechtliche Bestimmungen - und ver- handlungen zu enthalten. Ich müßte es sehr 
dienen eher die bescheidenere schlichte Be- bedauern, wenn ich gezwungen wäre, den Auf
z�ichnung Jugendbeschäftigungsgesetz - oder trag zur Räumung der Galerien zu geben. i 
Gesetz über die Beschäftigung von Kindern Abg. Hans (fortsetzend) : Österreichs Jugend 
und Jugendlichen. Wir sind vielmehr der ist in Not, das sozialistisch geführte Sozial
Auffassung, daß der Name Jugendschutz- ministerium läßt aher unsere Anträge uner
gesetz einem allumfassenden Gesetz, das der ledigt liegen. Dabei bezichtigt man meine 
Jugend in allen Lebenslagen wirklich und aus- Partei unentwegt der Jugendfeindlichkeit. Erst 
reichend Schutz bietet, vorbehalten werden vor wenigen Tagen, am 29. Juni, schrieb die 
muß, und lehnen eine von einer materialisti- "Arbeiter-Zeitung", die ÖVP betreibe eine 
sehen Geistesrichtung diktierte Namensgebung reaktionäre und jugendfeindliche Politik und 
ab, nach der - pars pro toto - ein Teilgebiet nehme auf die brennendsten Nöte und Sorgen 
der so umfangreichen Materie, das Jugendar- der Arbeiterjugend keine Rücksicht. Ich 
beitsrecht allein, Jugendschutzgesetz genannt erlaube mir, Hohes Haus, die Frage : Gehört 
werden soll. In einem künftigen Jugendschutz- die Sorge um den gesundheitlichen Schutz der 
gesetz, wie es die überwiegende Mehrheit unserer Jugend durch die Aktivierung des Österreichi
Bevölkerung und wir als deren gesetzliche Ver- sehen Jugenderholungswerks, um den Schutz 
treter im Hohen Haus wünschen, muß neben der Jugend vor Verwahrlosung durch geeignete 
der arbeitsrechtlichen Seite vor allem der sitt- Jugendwohlfahrtsmaßnahmen und der Schutz 
liehe Schutz der Jugend, der Schutz der Jugend der Jugend vor Arbeitslosigkeit und damit vor 
vor Schmutz und Schund in Literatur, Film großem materiellem und geistigem Notstand 
und Theater, vor schädigenden Einflüssen der nicht zu den brennendsten Nöten und Sorgen 
Straße und gewisser öffentlicher Lokale, vor der jungen Generation? (Ruf bei der SPÖ ,' 
Rauschgift, Alkohol und Nikotin, der Schutz Schafft Lehrstellen ! - Abg. Fis c h e r ,'  Ihr 
der Jugend vor VerwahrlosUng bei Versagen macht die Jugend durch Eure. Politik a,rbeitslos ! ) 
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Warum geschieht auf diesem Gebiet von der zu
ständigen Seite so gut wie nichts ? Wer hat in 
Wahrheit, wenn es so manche auch nicht wahr
ha ben wollen und nach der Methode "Haltet 
den Dieb !"  heute lieber schreien, als Taten 
zu setzen, in der praktischen Arbeit um den 
Jugendschutz die Initiative ergriffen ? Wo 
sind die Anträge von seiten der Linken in 
dieser Frage, abgesehen von dem Teilgebiet 
des Jugendarbeitsrechtes ? Sie, meine Damen 
und Herren von der Linken, sehen aus Ihrer 
materiellen Weltanschauung heraus eben nur 
diese eine Seite des gesamten Fragenkomplexes 
und gehen an den anderen ebenso dringenden 
Fragen vorbei. (Abg. F i s c h e r :  Machen wir 
erst einmal die eine Seite und dann die andere !) 

Meine Fraktion war es im übrigen auch, die 
als erste den Antrag auf rascheste Außerkraft
setzung der bestehenden Nazi-Jugendschutz
gesetze und Schaffung eines dem österreichi
schen Wesen und der österreichischen Den
kungsart entsprechenden umfassenden, moder
nen und konstruktiven Jugendschutzgesetzes, 
das die einzelnen Teilgebiete in einem J ugend
schutzgesetzbuch zusammenfaßt, forderte. 

Das heute zur Beratung stehende Bundes
gesetz über die Beschäftigung von Kindern 
und Jugendlichen ist also neben dem bereits 
im Vorjahr beschlossenen Jugendurlaubs
gesetz nur ein Teilgebiet eines umfangreichen 
Komplexes. Wir begrüßen dieses Gesetz, weil 
es sich würdig an die so hervorragende Sozial
gesetzgebung der ersten Republik anreiht 
und uns wieder zum Vorbild für viele Länder 
machen wird. Es bringt mit der 44stündigen 
Arbeitswoche und einer garantierten 43stün
digen Wochenendfreizeit von Samstag mittag 
12 Uhr bis Montag 7 Uhr früh nicht nur eine 
entscheidende Besserstellung für die arbeitende 
Jugend gegenüber der Nazizeit, sondern auch 
trotz der gegenwärtigen wirtschaftlichen N ot
zeit eine beachtliche Zahl von günstigeren 
Bestimmungen als das Jugendarbeitsrecht aus 
der Zeit vor 1938. 

. Weiter erlaube ich mir, nunmehr die Fest
stellung zu treffen, daß dieses Gesetz die Land
arbeiterjugend und die .Tugend in privaten 
Haushalten ausschließt, und zwar aus dem 
Grunde, weil es wegen der Eigenart der 
Arbeitsbedingungen und der Beschäftigung 
Jugendlicher in der Land- und Forstwirtschaft 
und in den privaten Haushalten eine besondere 
gesetzliche Regelung geben soll und muß. 
(Zwischenrufe.) Das Gesetz wird daher nur 
auf die in der Industrie und im Gewerbe be
schäftigten Jugendlichen Anwendung finden. 
(Erneute Zwischenrufe.) 

Da für einen Reassumierungsantrag meiner 
Fraktion in der letzten Sitzung des Ausschusses 
für soziale Verwaltung für den in erster 

Lesung bereits beschlossenen Abs. (2) des § . 1  
die erforderliche Zweidrittelmehrheit nicht 
gegeben war, erlaube ich mir namens meiner 
Partei, bei dieser Gelegenheit einen Abände
rungsantrag zu diesem Absatz mit folgendem 
Inhalt hier im Hohen Hause selbst einzu
bringen (liest) : 

" Antrag zum Bundesgesetz über die 
Beschäftigung von Kindern und J ugend
lichen : 

§ 1 ,  Abs. (2 ) , soll lauten : 
(2) Auf die Beschäftigung von Kindern 

und Jugendlichen in der Land- und Forst
wirtschaft sowie in privaten Haushalten 
finden die Bestimmungen dieses Bundes
gesetzes keine Anwendung." 

(Abg. R e ismann : So sieht
" 
Ihre Initiative aus ! 

- Abg. Marianne Pol l a k :  Das ist ein schöner 
Initiativantrag ! Abg. K o p l e n i g : Ein 
8chöner J ugendfiihrer ! - A bg. Pr i n k e : A ber 
kein Hetzer !) Ich werde darauf zurückkommen, 
Herr Abg. Koplenig ! 

Weiter erlaube ich mir, schlagwortartig die 
Hauptunterschiede des vorliegenden Gesetz
entwurfes (Abg. F i s c h e r :  Was wollen Sie der 
Jugend schlagwortartig noch nehmen ?) gegen
über dem derzeit noch geltenden Nazi-Jugend
schutzgesetz anzuführen und im folgenden auch 
auf den Unterschied zur gesetzlichen Regelung 
vor 1938 hinzuweisen. Das Gesetz bringt in bei
den Fällen - und das ist eine Tatsache, die 
nicht abgeleugnet werden kann -gewaltige Ver
besserungen des Jugendarbeitsrechtes und zeigt 
mit aller Deutlichkeit die wahre Einstellung 
der so "bösen und jugendfeindlichen" ÖVP ! 
(Abg. F i s c h e r :  Ja, das ist wahr !) · An Stelle 
der 48stündigen regelmäßigen, bzw. 52stün
digen Wochenarbeitszeit bei Arbeiten (Zwischen
rufe) , die ihrer Art nach einen ununterbroche
nen Fortgang erfordern, im Nazi-Jugend
schutzgesetz finden wir nach § 11 der gegen
wärtigen Vorlage, Herr Abg. F i s ch er, die 
44-Stunden-Woche ! Gewiß kann sich nach § 1 2  
unter gewissen Voraussetzungen diese Arbeits
zeit zur Durchführung bestimmter Vorbe
reitungs- und Abschlußarbeiten um je eine 
halbe Stunde täglich verlängern, doch ist diese 
Verlängerung von der Genehmigung des Arbeits
inspektorates abhängig und kann nur in einer 
ganz geringen Anzahl vornehmlich gewerblicher 
Betriebe überhaupt Anwendung finden. Dazu 
kommt, daß die Arbeitszeitregelung nach 
Abs. (3) des § 1 1  durch Kollektivvertrag 
abgeändert werden kann. Es ist aber kaum 
anzunehmen, daß bei der gegenwärtigen sehr 
starken gesetzlichen Vertretung der Arbeit
nehmerschaft eine Veränderung der Arbeits
zeitbestimmungen zuungunsten der Jugend
lichen im Kollektivvertrag festgelegt werden 
kann. Eher umgekehrt. Weitere Verbesse-
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rungen gegenüber dem Nazigesetz finden wir 
in den Bestimmungen über die Ruhepausen 
im § 1 5  und im besonderen über die Nachtruhe 
in § 16.  Die Nachtruhezeit wird in Hinkunft 
nach § 1 6  der Vorlage in jedem Fall min
destens 12 Stunden ausmachen. 

Eine weitere, äußerst beachtliche Begün
stigung bringt der § 1 9  mit der Bestimmung 
der zusammenhängenden Wochenendfreizeit 
von 43 Stunden, die, wie schon erwähnt, in 
der Regel von Samstag mittag 12 Uhr bis 
Montag früh 7 Uhr dauern soll. 

Schließlich bringt der § 32 - Urlaub der 
Jugendlichen - die Verankerung eines doppelt 
so langen Urlaubes als im Nazigesetz, nämlich 
den schon einmal erwähnten Vierwochenurlaub 
für Jugendliche. 

Aber auch gegenüber dem Jugendarbeits
recht der ersten Republik finden wir eine Reihe 
erheblicher Verbesserungen. Sie im einzelnen 
aufzuzeigen, erübrigt sich wohl, weil ich sie 
als bekannt voraussetzen darf und überdies 
-von meinen Vorrednern hinlänglich darauf 
hingewiesen wurde. Auch sie liegen in den 
Bestimmungen über die Arbeitszeit, Ruhe
pausen, Nachtruhe, Wochenendfreizeit und Ur
laub. 

Den radikaleren Kreisen von links, besonders 
von der äußersten Linken, genügen diese Fort
schritte natürlich nicht, besonders die letz
teren, die Kommunisten, hetzen in ihrer 
gemeinen, demagogischen, ja mitunter sogar 
hochverräterischen Art die Jugend auf und 
treiben sie, wie gestern zum Beispiel, auf die 
Straße. Der Herr Abg. F i s c h e r von der 
Kommunistischen Partei scheut sich dabei 
nicht, wie schon mein Vorredner festgestellt 
hat, von einer Sitzung des Nationalrates weg 
als Redner vor diesen Demonstranten aufzu
treten und eine seiner wüsten Hetzreden zu 
halten. Er forderte im Namen seiner Partei 
die 40-Stunden- Woche (Abg. F i s  c h e r :  Das 
ist eine wüste Hetzrede ?) , also eine noch gerin
gere Arbeitszeit und eine noch längere 
Freizeit, verschwieg aber geflissentlich, daß 
seine Parteifreunde jenseits der Grenzen von 
der Jugend Arbeitsleistungen bis zu 48, 52 
und noch mehr Stunden für die sozialistischen 
Volksdemokratien verlangen. (Zustimmung bei 
der Ö V P.) Die Österreichische Bevölkerung 
fragt sich mit Recht : Wie lange noch soll 
dieser beispiellosen Verhetzung hier tatenlos 
zugesehen werden ? (Beifall.) Gibt es denn 
wirklich keine Handhabe, um diesen Dema
gogen und Hetzern das Handwerk zu legen ? 

In diesem Zu'sammenhang verdient eine 
Äußerung des Vertreters der kommunistischen 
Freien Österr"eichischen Jugend, Frischauer, 
im Wiener Jugendbeirat erwähnt zu werden, 
der - ich bitte, Herr Abg. Fischer, hören Sie 

genau zu t - im Rahmen einer Diskussion über 
die 4o.-Stunden-Woche im Wiener Jugendbeirat 
auf die Drohung des sozialistischen J ugendsekre
tärs des Gewerkschaftsbundes, Konir, einen 
Brief der ungarischen Einheitsjugendorganisa
tion zu veröffentlichen, wenn der Wirbel nicht 
bald aufhöre, wörtlich folgendes erklärte (liest) : 

"In einem volksdemokratischen Österreich 
sind auch wir bereit, meinetwegen 60 Stunden 
zu arbeiten, für �iri kapitalistisches Österreich 
aber nicht !"  (Rute: Hört ! Hört !) 

Wir können auf diese bodenlose Gemeinheit 
nur die eine klare Antwort geben : Wir 
wissen, daß Ihr Kommunisten für unser öster
reichisches Vaterland nichts oder nur wenig 
übrig habt und mit allen Mitteln versucht, die 
aufbau willigen , positiven Kräfte in ihrem 
Streben zu behindern. Ihr macht es aber 
schlecht, und wie immer Ihr es anstellt und 
welche Mittel Ihr auch anwendet, Ihr werdet die 
österreichische Bevölkerung nie und nimmer 
überzeugen, daß die kommunistische Jugend in 
den volksdemokratischen Ländern aus Liebe 
zu ihrer Heimat bereit ist, viel länger und 
schwerer zu arbeiten, als Ihr es der öster
reichischen Jugend gestatten wollt. Wir können 
dazu nur feststellen : Unsere wahrhaft öster
reichische Jugend - und dazu gehört die über
wiegende Mehrheit unserer Jugend (Beifall -
Zwischenruf des Abg. Fischer) ,- liebt ihr so 
notleidendes und darniederliegendes Vater
land noch viel, viel mehr und ist gerne bereit, 
für den Wiederaufbau ihrer Heimat und 
Wirtschaft die von ihr verlangten 44 Stunden 
in der Woche - nicht 50 und 60 - zu arbeiten t 
(Abg. F i s c h e r :  Die ge�amte Jugend fordert die 
40-Stunden- Woche. Sie verraten ja die Forde
rungen der eigenen Jugend ! - Abg. P r i n k e :  
Ihr aber verratet Österreich U"1,d verkauft es !) 
Sie fällt daher auf derart plumpe Verhetzungs
versuche nicht herein und hält sich solchen 
um jeden Preis provozierten Demonstra
tionen fern . Unsere Jugend weiß, daß wir 
unsere so geliebte Heimat nur dann wieder
aufbauen und die gegenwärtige Krisenzeit nur 
dann überwinden werden, wenn wir alle bereit 
sind, Hand anzulegen, zu arbeiten und zu 
opfern. (Beifall bei der Ö V P.) Mögen wir 
wegen dieser unserer Haltung auch als "Re
aktionäre" bezeichnet und beschimpft werden . 
Wenn man uns , weil wir unser Vaterland lieben 
und für sein Neuerstehen arbeiten wollen, "Re
aktionäre" nennt, dann wird dieses Schimpf
wort für uns künftighin ein Ehrenname sein, 
wissen wir doch, daß wir in Wahrheit nicht 
reaktionär, rückschrittlich, sondern vielmehr 
hochaktiv, fortschrittlich sind ! (Beifall bei der 
Volkspartei .)  

In diesem Zusammenhang mu ß ich aber 
noch eine erfreuliche Feststellung machen. 
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Ich wiederhole mich dabei nur mit meinem 
Vorredner. Zur Ehre der österreichischen 
Gewerkschaftsjugend muß gesagt werden, daß 
sie mit der gestrigen Demonstration nichts 
gemein hatte, sie hat im Gegenteil in einem 
eigenen Aufruf eine Warnung an alle Jugend
lichen erlassen, an den Demonstrationen nicht 
teilzunehmen, und sie zur Besonnenheit 
ermahnt. Wir begrüßen diese Haltup.g und 
wollen hoffen, daß dies der erste Schritt zur 
Abkehr von der Radikalisierung der Jugend ist. 
Im übrigen hält auch die Jugendgewerkschaft 
einschließlich der Sozialistischen Jugend und -
wie die zahlreichen Minderheitsanträge . der 
Sozialistischen Partei zu dieser Vorlage 
beweisen - auch die SPÖ an der Forderung 
nach der 40-Stunden-Woche, der 60 stündigen 
Freizeit und der gewählten Jugendvertrauens
männer fest. 

Wenn die Sozialisten in ihren Forderungen 
auch mäßiger sind, so wollen wir nicht ver
kennen, daß hier eine schwere Gefahr droht. 
Die Sozialisten haben ihre Jugend gleichfalls 
verradikalisiert und haben es nun nicht leicht, 
sie jetzt am Zügel zu halten. Ja, es ist eben 
schwer, die Geister, die man rief, auch wieder zu 
bannen ! Ich hätte dieses Beispiel nicht 
erwähnt, hätte nicht der Herr Abg. S c h arf  
den Herrn Abg. Dr. Marga r e t h a  hier als 
Jugendführer bezeichnet. Aber ich muß darauf 
hinweisen, daß die sozialistischen Parteien in 
der Welt die Jugend noch weniger am Zügel 
halten und daß die Sozialistische Partei Frank
reichs sogar gezwungen war, ihrer Jugend
organisation zu drohen, sie aufzulösen, weil sie 
zu sehr zur äußersten Linken abschwimmt. 
Möge dies für die österreichischen Sozialisten 
eine Warnung sein ! 

Als ein Hauptargument für eine noch weitere 
Verkürzung der Arbeitszeit wird der schlechte 
Gesundheitszustand unserer jungen Generation 
ins Treffen geführt. Gewiß, der Gesundheits
zustand unserer Jugend ist nicht der · beste. 
Der Krieg und auch die Nachkriegszeit haben 
hier schweren Schaden angerichtet. Eine Ver
kürzung der Arbeitszeit um vier Stunden in der 
Woche würde aber kaum Abhilfe schaffen, 
vielmehr müßte eine weitere Besserstellung 
der Jugend in der Ernährung erfolgen und 
müßte die von uns seit langem geforderte 
Aktivierung des Österreichischen Jugend
erholungswerkes endlich durchgeführt werden. 
(Zwischenrufe bei den S.ozialisten.) 

Und nun noch ein Wort über die gewählten 
Jugendvertrauensmänner. IQh habe schon im 
Ausschuß Gelegenheit gehabt, im Rahmen einer 
längeren Diskussion über diesen Punkt den 
Standpunkt meiner Partei zu präzisieren . Ich 
darf mich daher kurz fassen. Meine Partei 
ist grundsätzlich dagegen, daß der Kampf der 

politischen Parteien auch in die Betriebe 
hineingetragen wird. Wenn er sich nun aber 
schon bei den allgemeinen Betriebsratswahlen 
nicht gänzlich ausschalten läßt, so muß er auf 
alle Fälle bei der Jugend in den Betrieben ver
mieden werden. (Beifall bei der -Ö V P. -
Zwischenrufe bei den Sozialisten.) Das Auf
stellen von Parteikandidatenlisten für J ugend
vertrauensmänner, so wie dies übrigens - ich 
habe es auf Grund eines Zwischenrufes schon 
festgestellt - bei den kürzlich durchgeführten 
illegalen Jugend vertra u ensmännerwahlen in 
den Betrieben praktiziert wurde, und den damit 
verbundenen Wahlkampf halten wir für völlig 
untragbar. Wir würden der vierzehn- bis 
achtzehnjährigen jungen Generation- einen 
schlechten Dienst erweisen, ließen wir dies zu, 
und würden, den Parteikampf in die Jugend 
tragend, ihr eher ein Zerrbild des demokrati
schen Lebens als eine wahre Demokratie auf
zeigen. Das demokratische Wahlrecht setzt 
auch für die Wahl von Jugendvertrauens
männern eine gewisse politische Reife voraus, 
die man - und die Praxis der letzten. drei Jahre 
und vielleicht gerade die gestrigen Zwischen
fälle beweisen es ganz deutlich - bei der 
heutigen jungen Generation aus begreiflichen 
Gründen noch nicht finden kann. Unsere 
Vierzehn- bis Achtzehnjährigen von heute 
sind eben sieben Jahre lang durch eine national
sozialistische Schule gegangen. Zu lange stand 
unsere Jugend unter dem Ungeist der ver
heerenden nazistischen Irrlehre, dem Ungeist 
des preußischen Drills, des Kadavergehorsams 
und des Glaubens an die Göttlichkeit des 
Führers, als daß dies ohne Folgen bieiben konnte. 
Wir werden vielleicht in absehbarer Zeit, wenn 
diese jungen Menschen durch eine österreichi
sche Schule gegangen sind, wenn sie zu guten 
Österreichern und guten Demokraten er
zogen worden sind und vorbereitet wurden 
auf dieses Österreich in seiner demokra
tischen Form, darauf zurückkommen und 
Gelegenheit nehmen, nochmals über' diese Frage 
zu diskutieren. Ich könnte mir dann gut vor
stellen, daß Namenslisten österreichischer Jung
gewerkschafter aufgestellt werden, die frei von 
jeder Parteibindung die Interessen der Jugend 
vertreten können. (Zwischenrufe bei den Sozi
alisten.) 

Abschließend und zusammenfassend darf 
ich nochmals feststellen, daß das heute zur 
Beratung stehende Jugendbeschäftigungs: 
gesetz einen großen Fortschritt gegenüber allen 
bisher in Österreich geltenden Bestimmungen 
bringt und neben den seit 1945 beschlossenen 
großen Sozialgesetzen einen mächtigen Baustein 
zum Neubau unserer jungen Demokratie 
bildet. 

Herr Abg. Elser, dieses Gesetz i s t  ein Juwel 
der österreichischen Sozialgesetzgebung ! (Abg. 
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F i s c h e r :  So schaut Euer Juwel aus ! Ihr ist es noch gelungen!) Sie wollen uns hier Partei
seid Juwelenfälscher !) Über Ihre Demonstra- demagogie in die Schuhe schieben, aber das, 
tion verhetzter und verirrter junger Menschen was Sie treiben, uns hier so darzustellen, als 
hinweggehend wird der Nationalrat der zweiten ob wir von der österreichischen Wirtschaft 
Republik seine Arbeit zum Ausbau einer Unmögliches verlangen wollten, ist Demagogie . 
modernen gozialgesetzgebung leisten. In diesem (Zustimmung bei den Parteigenossen.) 
Sinne wird meine Partei niit der von mir Es ist doch ein bezeichnendes Bild, daß 
beantragten Änderung des Abs. (2) des § I der Mann der Industrie hier im Parlament 
diesem Gesetz die Zustimmung erteilen . (Leb- zu diesel,Il Gesetz gesprochen hat und daß Sie, 
hafter Beifall bei der Ö VP. - Während vor- Herr Abg. H an s, eigentlich nur der Schatten 
stehender A us/ührungen hat Präsident Dr. G o  r- von ihm gewesen sind, indem Sie zu einer Ange
b a  c h den Vorsitz übernommen.) legenheit gesprochen haben, deren Entscheidung 

Abg. Zecht1 : Hohes Haus ! Das heute zu nicht in Ihrem Ermessen liegt. Entschieden 
beschließende Gesetz setzt einen Schlußpunkt wurde dieses Gesetz anderswo, und es hat sich 
unter einen zweijährigen Kampf, einen Kampf, gezeigt, daß der Herr Abg. Dr. M ar g a r e t h a 
der mit aller Leidenschaft und Erbitterung in vielen Dingen vernünftiger gewesen ist 
geführt wurde . Die gestrige traurige Ouver- als Sie, Herr Abg. H a n s, den heute niemand 
türe auf der Ringstraße und die heutigen mehr ernst nimmt ! (Lebhafter Beifall bei der 
leidenschaftlichen Auseinandersetzungen und SPO.) 
Zwischenrufe in diesem Parlament sind ein Wenn Sie etwa glauben, mit Ihren Mitteln und 
Beweis dafür, welch große Bedeutung diesem Methoden die Jugend einer Gesundung zuzu
Gesetz zukommt, hat sich doch im allgemeinen führen, so brauchen Sie nur in die Vergangen
die Erkenntnis durchgesetzt, . daß das wert- heit, in die Jahre 1934 bis 1938, zurückzu
vollste Gut, über das ein Volk verfügt, seine schauen. Damals war der sogenannte frei
Jugend ist. Gerade nach diesem erbarmungs- willige Arbeitsdi�nst die Keimzelle für den 
losen und unmenschlichsten Krieg aller Zeiten, Nationalsozialismus, und die anderen ähnlichen 
der besonders der Jugend harte und schwere Institutionen waren es ebenfalls. Sie können 
Wunden geschlagen hat,  gilt es, dieser Jugend meine Ausführungen abweisend behandeln, 
die Voraussetzung zu geben für eine wirt- wenn Sie wollen, aber an diesen geschichtlichen 
schaftliehe Gesundung und damit für eine Tatsachen können Sie nichts · ändern. Wir 
politisch friedli13he Entwicklung. Die Rezepte wollen aus den Erf�hrungen der Vergangenheit 
aber, die hier zur Gesundung dieser Jugend eine Lehre gezogen haben. (Abg. Hans : 
vorgeschlagen werden, sind zu verschieden. Hoffentlich !) Das lassen Sie nur unsere Sorge 
Auf der einen Seite haben wir eine ungesunde sein, das ist nicht Ihre Sorge ! 
krampfhafte Lizitationspolitik, die aus dieser Wenn Sie weiter glauben, sagen zu müssen, 
Sache unter allen Umständen einen politischen daß die Sozialistische Partei mit ihrer Forde
Erfolg herausholen will, auf der anderen rung nach der 40-Stunden-Woche eine über
Seite haben wir eine Bestrebung, die auf den höhte Forderung an die Wirtschaft gestellt 
Erkenntnissen einer überholten Ära fußt, hat, sind uns diese Gedankengänge nur zu 
die uns nur Unglück, Schande lInd Schwierig- gut bekannt. Von der 60-Stunden-Woche 
keiten gebracht hat. bis zur 48-Stunden-Woche hat man ununter-

Seit zwei Jahren kämpft nun vor allem die brochen die Einwendung gehört, daß die 
Sozialistische Partei und die sozialistische Wirtschaft das nicht vertragen kann. Heute 
Fraktion des Gewerkschaftsbundes für dieses sind die Gedankengänge und Ausdrücke ganz 
Gesetz, das heute Wirklichkeit werden soll. die gleichen gewesen wie bisher. 
Dieses Gesetz soll vor allem ein Anknüpfungs- Sie haben weiter vom materialistischen 
punkt zum Jugendschutzgesetz der ersten Geist gesprochen . Jawohl ! Zuerst das mensch
Republik sein und in erster Linie das Nazi- liehe Leben und dann die anderen kulturellen 
gesetz, das bis heute noch formell in Wirk- Dinge ! Wie wollen Sie eine Jugend, die allzu 
samkeit ist, aus der Welt schaffen. stark mit wirtsch&ftlichen Sorgen belastet 

Man hat heute hier Worte gehört, daß sich ist, der Gesundung zuführen 1 Erst wenn man 
die Sozialistische Jugend radikalisiert hätte. der Jugend eine gesicherte soziale Existenz 
Ich hätte gerne dem Herrn Abg. H a n s  die gibt, kann man auf dieser sozialen Existenz 

einen kulturellen Überbau schaffen, aber nicht Ehre zuteil werden lassen, gestern an der außer- · 
ordentlichen Jugendkonferenz der SJ von Wien umgekehrt, wie Sie es vorschlagen möchten. 
teilzunehmen. Sie sind sich ja gar "nicht bewußt, Es hat hier beinahe auch so geschienen, als 
welcher hohe sittliche Ernst und welche ob die Sozialisten die bösen Wölfe gewesen 
politische Weitsicht dort geherrscht hat und wären, die die fortschrittlichen Bestimmungen 
mit welchem großen Ernst die Dinge dort aus unserem Initiativantrag herausgerissen 
behandelt worden sind ! (Abg. H a n s :  Einmal hätten. Sie, meine Herren, haben dem Grund-
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satz gehuldigt : Reden wir auch von etwas 
anderem, nicht nur von den konkreten und 
realen Dingen ! 

Aber auch die andere Seite hat scheinbar 
die Jugendfrage zu ihrer eigenen gemacht. 
Das hat, wie ich schon erwähnt habe, die 
gestrige traurige Ouvertüre auf der Ring
straße gezeigt. Sie war jedenfalls verhängnis
voll. Denn wenn wir diese Vorbereitungen 
untersuchen, müssen wir sagen, daß der Kern 
dieser Sache die 60 Angestellten der Freien 
Österreichischen Jugend waren, die man auf 
die Ringstraße getrieben hat, um diese Krawall
szenen zu inszenieren. 

Auch hier trifft der Spruch zu : Reden wir 
von etwas anderem ! Denn nur ungern hat man 
von den Ereignissen in Jugoslawien Kenntnis 
genommen. Gerade der Initiator der gestrigen 
Demonstration, die Freie Österreichische 
Jugend, hätte heuer im Sommer eine Reise 
nach Jugoslawien unternehmen sollen, um 
sich an dem Bau der Jugendeisenbahn zu 
beMiligen. Man hat aber nicht die Reise nach 
Jugoslawien angetreten, sondern die Reise 
vor das Parlament und hier ein für Österreich 
unwürdiges Schauspiel dargeboten, denn es 
ist gefährlich, die Jugend gerade in dieser 
Zeit gegen die Exekutive auszuspielen (Rufe 
bei den Kommunisten : Die Exekutive gegen die 
Jugend ! - Lebhafte Zwischenrufe und Gegen
rufe) , denn die Exekutive kann ja nichts dafür, 
daß sich die Parteien über das Gesetz' in den 
Ausschüssen nicht geeinigt haben. Wenn 
die Jugend die Exekutive in Ausübung ihres 
Dienstes beschimpft und mißhandelt; dann 
wird man das erreichen, was man erreichen will, 
eine ganz gefährliche Polarisation, indem'· man 
unserer Jugend den Glauben an die Demokratie 
und an die Exekutive nimmt. Man hat damit 
dem Jugendschutzgesetz keinen guten Dienst 
erwiesen ! Und auch die Art und Weise, wie 
man hier vorgeht, ist einer politischen Partei 
unwürdig. Auf der einen Seite arbeitet man in 
den Ausschüssen an der Ausarbeitung dieses 
Gesetzes mit und auf der anderen Seite 
treibt man die jungen Menschen auf die Straße 
und hetzt sie auf, um damit das ganze 
Gesetzeswerk in Mißkredit zu bringen. 

Wenn die Sozialistische Jugend auf ihrer 
gestrigen Konferenz den Beschluß gefaßt 
hat, mit diesem Gesetz einverstanden zu 
sein, aber . den Kampf für die Verbesserung 
und für die Förderung der sozialen Jugend
gesetzgebung zu beginnen, dann können auch 
wir uns auf diesen Standpunkt stellen, und jeder 
fortschrittliche Mensch wird sich ebenfalls auf 
diesen Standpunkt gtellen können und müssen. 
(Abg. K op l e n i g :  Sie sind es, die heute bei der 
Abstimmung diesem Kampf der Jugend in den 
Rücken fallen !) Sie sind gestern dem Gesetz 

in den Rücken gefallen ! Sie haben es diskri
miniert ! Über die gestrigen Vorfälle kann man 
hier mit einem Zitat sagen : Wen die Götter 
vernichten wollen, den schlagen sie mit 
Blindheit ! Die Autoren dieser Sache scheinen 
mit Blindheit geschlagen zu sein, denn so 
werden sie die Jugendlichen nicht nur nicht 
gewinnen, sondern in eine Abseitsstellung 
treiben. Schon einmal haben wir die Er
fahrung sammeln können, daß man die jungen 
Menschen dem Faschismus ausgeliefert hat. 
( Abg. K 0 P l e n i g :  Mit dieser Demagogie können 
Sie Ihren Umfall nicht verschleiern !) Wir. 
fallen nicht um ! (Ruf bei den Kommunisten : 
Sie sind umgefallen in rechtlicher und politischer 
Beziehung ! . Lebhafte Zwischenrufe und 
Gegenrufe. - Präsident Dr. Gorb a c h  gibt das 
Glockenzeichen.) Sie stehen auf dem Stand
punkt, zu wirbeln und noch einmal zu wirbeln, 
damit Sie im Sumpf des trüben Wassers fischen 
können ! 

Wir freuen uns aber, daß dieses Gesetz 
heute beschlossen wird. Ich habe erklärt, 
daß dieses Gesetz für uns ein Fortschritt ist, 
aber dieser Fortschritt wird uns nicht dazu 
bringen, uns auszuruhen, sondern unsere Auf
gabe wird es sein, dieses Gesetz zunächst 
mit Leben zu erfüllen, aus diesem Paragraphen
gebäude für das Wohl der Jugend ein lebendes 
Werk zu schaffen . . Es gilt aber auch weiter
zuarbeiten, bis die österreichische Jugend 
das volle Bewußtsein hat, daß nur in den 
Händen der Demokratie ihre Existenz gewähr
leistet und gesichert ist. (Starker Beifall bei 
den Sozialisten.) 

Abg. Frieda Mikola : Hohes Haus ! Lassen 
Sie mi!3h nach all diesen aufregenden Aus
einandersetzungen mit aller Ruhe und Leiden
schaftslosigkeit in Kürze zu dem Bundesgesetz 
über die Beschäftigung der Jugendlichen 
folgendes sagen : Das vorliegende Bundesgesetz 
ist zweifellos von großer Wichtigkeit und 
Bedeutung und ist sicherlich auch. ein Fort
schritt zu nennen, denn es bezweckt vor allem, 
die durch die schweren Kriegsjahre unter
ernährte und geschwächte Jugend vor Über
arbeitung und Ausnützung zu bewahren. 

Es ist sicher richtig, daß für die einzelnen 
Betriebe , über die Arbeits-, Ruhe- und 
Urlaubszeit grundlegende Bestimmungen ge
troffen werden mußten, an die sich dann die 
Arbeitgeber und die Jugendlichen zu halten 
haben. Bei der Beschäftigung der jugendlichen 
Hausgehilfinnen, die in einem Familien� 
verbande leben, ist die Sache aber etwas 
anders, weil dort auf die häuslichen Ver
hältnisse unbedingt Rücksicht genommen 
werden muß. Selbstverständlich müssen auch 
hier bestimmte Richtlinien eingehalten werden . 
Diese sind aber in das von unserer Partei im 
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Hause eingebrachte Hausgehilfinnengesetz 
schon eingebaut worden. Auch dort ist eine 
bestimmte Arbeits- und Ruhezeit vorgesehen, 
die aber in Verbindung mit der Präsenzpflicht 
durch den mit der Hausfrau abgeschlossenen 
Dienstvertrag im einzelnen Fall geregelt werden 
muß. Unsere Partei hat es daher für besser 
gehalten, daß sie der Einheitlichkeit halber 
nur das Hausgehilfinnengesetz ' mit diesen 
für die jugendliche Hausgehilfin so not
wendigen Bestimmungen befaßt, damit Unklar
heiten und Zweigeleisigkeiten vermieden werden. 
Bei Behandlung des Hausgehilfinnengesetzes 

auch trachten, alles von der Jugend fernzu
halten, was sie schlecht beeinflussen könnte. 

Sagen wir deshalb gemeinsam dem Schmutz 
und Schund in Büchern, Zeitungen und Zeit
schriften den Kampf an und verbreiten wir das 
Gute, Edle und Wahre in allen Erzeugnissen 
der Presse, des Rup.dfunks und des Films ! 
In diesem Punkt müssen alle Parteien einig 
zusammenhelfen, denn es gilt ja, unserer 
Jugend und damit unserem ganzen Volk eine 
�?hönere Zukunft aufzuhauen. (Beifall bei der 
O VP.) 

wird es ja möglich sein, zu diesen Fragen Berichterstatter Appel (Schlußwort); Hohes 
Stellung zu nehmen und die Regelung der Haus ! Meine Damen und Herren ! Wenn schon 
Beschäftigung der jugendlichen Haus- in der Debatte auf die Verbesserungen hin-
gehilfinnen entsprechend zu treffen. gewiesen wurde, die das heute zu beschließende 

Wenn wir bei dem vorliegenden Gesetz die Jugendschutzgesetz gegenüber den bisherigen 
Hausgehilfinnen unter 18 Jahren auszunehmen reichseinheitlichen Jugendschutzbestimmungen 
beantragt haben, ist damit nicht gemeint, daß enthält, will ich mir als Berichterstatter er
in anderen Verordnungen, die den Schutz der lauben, darauf zu verweisen, daß auch Ver
Jugend vor Verwahrlosung betreffen, wie zum' besserungen gegenüber den Jugendschutz
Beispiel bei den Jugendverboten für Theater, bestimmungen der ersten Republik in dieaem 
Kinos und Varietes, den nächtlichen Ausgeh- Gesetz zur Beschäftigung von Kindern und 
verboten und dem Verbot des Besuches von J"ugendlichen verankert sind. 
Gasthäusern und öffentlichen Lokalen, die Wenn es beispielsweise im Gesetz vom 
jugendlichen Hausgehilfinnen ausgenommen 14.  Mai 1919 im § 1 heißt, daß die Beschäftigung 
sein sollen. Einen diesbezüglichen Initiativ- von Jugendlichen vor 5 Uhr morgens nicht 
antrag, der die Schaffung eines Jugendschutz- erfolgen darf, so verbietet dieses Gesetz schon 
gesetzes in diesem Siilll betrifft, hat der Herr die Beschäftigung vor 6 Uhr. Auch in der 
Nationalrat H a n s  bereits im Hause eingebracht. Frage der Nachtruhe ist eine Verbesserung 

Das neu� Hausgehilfinnengesetz sieht in § 81 insofern ' eingetreten, als das Gesetz aus der 
der früher von der Kollegin M o i k  bereits ersten Republik von einer ununterbrochenen 
erwähnt wurde, vor, daß auf jugendliche Ruhezeit von I I  Stunden spricht, während 
Hausgehilfen und Lehrlinge bis zum 1 8. Lebens- das heute zu beschließende Gesetz eine Ruhe
jahr die Bestimmungen der Jugendschutz- zeit von 12 Stunden vorsieht. 
verordnungen zum Schutz vor Verwahr,losung Auch die Debatte hat gezeigt, daß ver
und die polizeilichen Bestimmungen des schiedene Meinungen und Auffassungen 
Jugendschutzes, nicht aber Bestimmungen bestanden haben. Es wurde von einem 
eines Jugendarbeitsgesetzes sinngemäß An- 'Teil der Abgeordneten dieses Hauses der 
wendung finden. Es ist also zu unterscheiden Meinung Ausdruck verliehen, daß das heute 
zwischen Jugendarbeitsgesetz und zwischen zu beschließende Gesetz sicherlich nicht in 
Jugendschutzverordnung. In den verschiede- allen Teilen den Forderungen der Jugend 
nen Bundesländern gibt es ja derartige Ver- entspricht. Jedoch müssen wir objektiver
ordnungen, die den Schutz der Jugend vor weise zugeben, daß dieses Gesetz eine brauch
Verwahilosung zum Ziele haben. bare Grundlage bildet, um den Forderungen 

Es ist sicherlich wichtig, auf das physische der Jugend, den Zeitverhältnissen angepaßt, 
Wohl der Jugend Bedacht zu nehmen, aber zu entsprechen und die Bestimmungen dieses 
mindestens ebenso wichtig ist es auch, die Gesetzes in späterer Zeit zu verbessern. Es 
Jugendlichen in geistiger und seelischer ist sicherlieb. so, daß dieses Gesetz einen 
Beziehung gesund und frisch zu . erhalten, in Fortschritt bedeutet. Das beweist auch die 
ihnen Pflichttreue und Arbeitsfreude zu wecken Dauer der Verhandlungen und die Tatsache, 
und zu fördern und den verderblichen Geist mit welchem Ernst die Volksvertretung gerade 
der Verwahrlosung und Sittenlosigkeit, der in an die Beratung dieses Gesetzes gegangen ist. 
den vergangenen Jahren durch die schlechtE: Die Jugend schuldet deshalb der Volks
Beeinflussung so viel Unheil angerichtet hat, vertretung keinen Dank. Das österreichische 
zu beseitigen. Es soll wieder ein gesunder Geist Volk aber . kann von seiner Jugend erwarten , 
in einem gesunden Körper wohnen, und dazu daß sie so wie bisher am 'Wiederaufbau 
müssen wir .der Jugend dadurch helfen, daß unseres Landes und damit an der Erringung 

. wir selbst . einmal beispielgebend sind lind der endgültigen Freiheit unseres Volkes emsig 
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mithilft. Die Erringung der endgültigen Frei
heit bedeutet letzten Endes doch erst die 
natürliche Voraussetzung für jeden sozial
politischen Fortschritt in einem Lande. Wir 
beweisen durch dieses Gesetz, das heute be
schlossen werden soll, der Welt, daß Öster
reich auch auf dem Gebiete des Jugendschutzes 
bestrebt ist, allen anderen voranzuschreiten. 

Ich erlaube mir daher nochmals, namens 
des Ausschusses für soziale Verwaltung den 
An tr a g  zu stellen, dem vorliegenden Gesetz
entwurf einschließlich der vom Herrn 
Abg. Dr. Mar  g a r e t h a gestellten Zusatzanträge, 
u. zw. zu § 17 auf Einfügung eines Abs. (5) , 
der besagt, daß in Betrieben zur Erzeugung 
von Backwaren hinsichtlich der Nachtruhe die 
Bestimmungen des Bäckereiarbeitergesetzes, 
St. G. BI. Nr. 217/1919 , zu gelten haben, 
ferner auf Streichung des zweiten Satzes in 
§ 25, Abs . ( I ) ,  und schließlich auf Einfügung 
einer Ziffer 8 im § 33, Abs. (2), die verfassungs
mäßige Zustimmung zu erteilen. Mit der 
Annahme dieses Gesetzes werden der Jugend 
ihre gesetzlichen Rechte weitestgehend ver
ankert. 

* 

Die Abg. R u p p  und H or n  haben eine E nt
s c h l i e ß u n g  beantragt, wonach das Bundes
ministerium für Land- und Forstwirtschaft 
aufgefordert wird, im Einvernehmen mit den 
beiden Landeshauptleuten von " Wien und 
Niederösterreich die 81 Wiener Randgemeinden 
hinsichtlich der landwirtschaftlichen " Auf
bringung dem Wirkungsbereich des Bundes
landes Niederösterreich zu unterstellen, weil 
diese 81 Gemeinden in �der Lebensmittel
zuteilung bereits dem Lande Niederösterreich 
zugehören. Nun soll in Anpassung daran 
auch die Aufbringung dem Bundeslande 
Niederösterreich übertragen werden. Auch 
diese Entschließung wurde einstimmig ange
nommen. 

Der Ausschuß für Land- und Forstwirt
schaft stellt auf Grund seiner Vorberatungen 
nunmehr den A n t r ag, der Nationalrat wolle 
beschließen, dem angeschlossenen Gesetz
entwurf die verfassungsmäßige Zustimmung 
zu erteilen und die im Ausschußbericht 
enthaltene Entschließung anzunehmen. 

. * 

W· l'rd Die E n t s c h l i e ß u n g  des Ausschusses für 
Bei der A b s t i m m u n g  der Gesetz- Land- und Forstwirtschaft lautet : 

entwurf unter Ablehnung der Minderheits-
anträge (S. 2418) in der Fassung des Ausschuß
berichtes, jedoch mit dem Abänderungsantrag 
des Abg. H a n s  (S. 2431 )  und den vom Abg. 
Dr. M a r g a r e t h a  eingebrachten gemeinsamen 
Abänderungs- , bzw. Zusatzanträgen (S. 2427) 
in :z; w e i t e r  und d ri t t e r Lesung zum 
B e s c h l u ß  erhoben. 

Es folgt der 2. Punkt der Tagesordnung : 
Bericht des Ausschusses für Land- und Forst
wirtschaft über die Regierungsvorlage (603 
d. B . ) : Bundesgesetz, betreffend die Abände
rung des Bundesgesetzes vom 19. März 1 947, 
B.  G. BI. Nr; 77, über die Durchführung 
der Erfassung, Aufbringung und Ablieferung 
der bewirtschafteten heimischen landwirt
schaftlichen Erzeugnisse (Aufbringungs
Gesetz-Novelle) (661 d. B . ) .  

Berichterstatter Seidl � Hohes Haus ! Der 
Ausschuß für Land- und Forstwirtschaft hat 
sich in einer Reihe von Sitzungen mit der Auf
bringungs-Gesetz-Novelle befaßt. Da nun die 
Schwierigkeiten, die sich im Zusammenhange 
mit der Neuregelung der Agrarpreise ergeben 
hatten, durch ein Übereinkommen beseitigt 
sind, wurde die Vorlage vom Ausschuß ein
stimmig angenommen. Eine Änderung gegen
über der Regierungsvorlage ergibt sich nur hin
sichtlich des Endtermins für die Geltung des 
Aufbringungsgesetzes, der - schon mit Rück
sicht auf die notwendige Übereinstimmung 
mit dem Wirtschaftsjahr - auf den 30. Juni 
1949 vorverlegt wurde. 

Das Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft wird aufgefordert, im Ein
vernehmen mit den Landeshauptleuten von 
Wien und Niederösterreich die 81 Randge
meinden um Wien hinsichtlich der land
wirtschaftlichen Aufbringung dem Wirkungs
bereich des Bundeslandes Niederösterreich 
zu unterstellen. 

Abg. Bonner : Hohes Haus ! Auf Vorschlag 
des Ausschusses für Land- und Forstwirtschaft 
soll mit der vorliegenden Gesetznovelle die 
Geltungsdauer des Landwirtschaftlichen Auf
bringungsgesetzes vom 19. März 1947 bis zum 
30. Juni des kommenden Jahres verlängert wer
den. Wir Kommunisten haben seinerzeit dem 
Landwirtschaftlichen Aufbringungsgesetz trotz 
der ihm anhaftenden Mängel unsere Zustimmung 
gegeben, weil es immerhin einen gewissen 
Fortschritt gegenüber den früheren Zuständen 
bedeutet hat. 

Wir haben in Unserer Stellungnahme zu 
diesem Gesetz allerdings auch eine Reihe 
wesentlicher Mängel aufgezeigt, die damals 
jedoch nicht aus dem Gesetz entfernt wurden. 
Als wesentliche Mängel des ' Land wirtschaft
lichen Aufbringungsgesetzes bezeichnen wir 
das Weiterbestehen der Doppelgeleisigkeit in 
unserer Ernährungswirtschaft, das Fehlen einer 
Planung und Lenkung unserer landwirtschaft
lichen Produktion, die unzureichenden Macht
befugnisse und die nicht genügend demo
kratische Zusammensetzung der Aufbringungs-
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ausschüsse, die damals mit diesem Gesetz 
ins Leben gerufen wurden. 

Wir waren und sind der Meinung, daß eine 
fühlbare Besserung unserer Ernährungs
wirtschaft sehr schwer zu erreichen sein wird, 
solange sich das Landwirtschafts- und das 
Ernährungsministerium um die. Kompetenzen 
in diesen Fragen raufen und nicht alle Agenden, 
begonnen mit dem Anbau über die Aufbringung 
bis zur Verteilung, in einer einzigen Hand 
in dem zutändigen Ministerium, nämlich im 
Ministerium für Volksernährung, vereinigt 
sind und dieses Ministerium die entsprechenden 
Weisungen allein erteil�. 

Heute besteht noch vielfach der Zustand der 
Planlosigkeit in der landwirtschaftlichen 
Produktion, vor allem in der Großproduktion. 
Auf vielen Gutshöfen werden die Felder nicht 
nach dem Nahrungsmittelbedarf unserer 
Bevölkerung bestellt, sondern nach den Berech
nungen, welche Gemüse-, Pflanzen- und 
Getreidearten den größten Profit versprechen, 
wobei sehr oft der Anbau von Futtermitteln 
gegenüber den Nahrungsmitteln den Vorrang 
hat. Die ständige Zunahme des Viehstandeff 
und seine Versorgung mit Futtermitteln geht 
vielfach auf Kosten von Le bensmitteln, die 
dem menschlichen Verbrauch entzogen 
werden. Das . war selbst bei der Produktion 
von Milch der Fall, die in einem großen Ausmaß 
zum Auffüttern und Mästen von Schweinen 
Verwendung fand, anstatt sie den Säuglingen 
und Kleinkindern in den Städten und Industrie
zentren zuzuführen. Der Erfolg einer solchen 
Handlungsweise ist die immer stärker grassie
rende Schwindsucht bei unseren Kindern und 

. unserer Jugend. (Abg. Rupp:  Darum Rück
führung des Grundes, der nicht der österreichi
schen Bewirtschaftung untersteht !) 

Mit dem Aufbringungsgesetz vom Jahre 1947 
wurde auch das System der Vorschreibung 
bestimmter AblieferungskontiI?-gente für die 
einzelnen Getreide- und Lebensmittelgattungen 
eingeführt. Für das Landwirtschaftsjahr 
1947/48 wurde vom Land wirtschaftsmini
sterium schon unter Berücksichtigung der 
großen Trockenheit und des dadurch bewirkten 
Minderertrages der Ernt.) ein Kontingent von 
240.000 Tonnen Brotgetreide - Weizen und 
Roggen - vorgeschrieben. Dadurch sollte 
laut Ernährungsplan der Anteil der öster
reichischen Eigenaufbringung auf 820 Kalorien 
vom Ernährungssatz eines Normalverbrauchers 
erhöht werden. Später wurde dann dieses 
Kontingent auf 1 90.000 Tonnen herabgesetzt 
mit der Begründung, daß die Ernte des 
Vorjahres eine ausgesprochene Mißernte war. 
Aber selbst dieses stark reduzierte Kontingent 
konnte trotz verschiedentlicher Notopfer
abgaben nicht voll aufgebracht werden. Die 

schlechten ]i,:rgebnisse bei der Aufbringung der 
vorjährigen Ernte wurden, wie schon gesagt, 
mit der Mißernte begründet, aber auch vielfach 
auf das Versagen des Aufbringungsapparates 
zurückgeführt. Es kann nicht bestritten 
werden, daß das vorjährige Ernteergebnis 
infolge ungünstiger klimatischer Verhältnisse 
nicht den erhofften und erwünschten Erfolg 
gebracht hat. Aber das allein ist es nicht. 
Tatsache ist, daß der Ernteertrag viel höher 
war, als offiziell zugegeben wurde ; die mit
geteilten Ergebnisse wurden nicht nur von uns, 
sondern auch von berufenen Fachleuten wie 
auch von den zuständigen Organen des 
alliierten Kontrollrates immer angezweifelt. 
Die Sache verhält sich eben so, daß ein sehr 
erheblicher Teil der . vorjährigen Ernte wieder 
in die Kanäle des Schleichhandels floß und 
ein ebensolcher für Fütterungszwecke Ver
wendung fand. 

Schließlich trug auch die Ablieferungs
sabotage daran Schuld, daß die vorge
schriebenen Kontingente nicht eingebracht 
werden konnten, und nicht zuletzt die Tatsache, 
daß hunderttausende Hektar bebauten und 
bewirtschafteten Bodens aus der Erntestatistik 
einfach verschwunden sind. In der Presse wie 
auch hier im Nationalrat wurden mehrfach 
Gutsbettiebe genannt, die ihren Ablieferungs
verpflichtungen trotz Strafandrohung nicht 
nachgekommen sind. Es ist ihnen nichts 
geschehen. Es haben sich Personen auf 
politisch sehr einflußreichen Posten gefunden, 
die die Bauern geradezu aufforderten, mit der 
Ablieferung zurückzuhalten, um solcherart 
die geforderten Agrarpreiserhöhungen durch
zusetzen . 

Es kann nicht bestritten werden, daß der 
Aufbringungsa pparat seinen Obliegenheiten und 
seinen Verpflichtungen nicht immer gerecht 
geworden ist ; aber das liegt in der ganzeIi 
Organisation der Ernährungswirtschaft be
gründet. Wir haben schon in unserer Stellung
nahme zum Aufbringungsgesetz gesagt, daß 
das Um und Auf einer richtigen Organisation 
unserer Ernährungswirtschaft die einheitliche 
Zusammenfassung des gesamten Aufbringungs
wesens in den Händen des Ernährungsmini
steriums ist. Wir sagten damals : Ein Auf
bringungsausschuß darf kein einfacher Beirat 
sein, wie es leider vielfach der Fall ist, in 
ihm müssen sowohl die ablieferungswilligen 
Bauern sitzen, die wissen, wer Lebensmittel 
hat, wer sie versteckt und wo sie zu finden 
sind, wie auch Arbeitervertreter, die Vertreter
der Konsumenten, die die Interessen der 
Verbraucher zu verteidigen wiss"m. (Abg. 
Rupp : Der Abg. H o n n e r  kennt das Gesetz 
nicht; diese sind ja drinnen !) Ich kenne das 
Gesetz sehr gut. Wir sagten, daß die ganze 
Tätigkeit der Aufbringungsausschüsse nur dann 
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wirksam sein wird, wenn sie mit der Öffent
lichkeit der Vorschreibung und der öffentlichen 
Rechnunglegung über die Ablieferung beginnt, 
das heißt, wenn sie mit der Möglichkeit einer 
Kontrolle durch die Bevölkerung verbunden 
ist. Dann weiß jeder Bauer, wieviel jeder leistet, 
und er kann selber Ungerechtigkeiten und 
schwindelhafte Manipulationen bei den Vor
schreibungen aufdecken. Dann weiß auch die 
Bevölkerung, wo der Hebel angesetzt werden 
kann, wo die Kontrolle einsetzen und beginnen 
muß. Das ist aber leider bis heute nicht 
geschehen, und die Vollmachten der Auf
bringungsausschüsse sind so gering, daß sie 
oft bei bestem Willen ihren Verpflichtungen 

. nicht nachkommen und ihren Obliegenheiten 
nicht gerecht werden können. 

Nun soll dieses Gesetz mit all seinen offen
kundigen Mängeln auch für das Landwirt
schaftsjahr 1948/49 in Geltung bleiben. Aus 
dem Ausschußbericht, der uns vorliegt, geht 
hervor, daß selbst die Verlängerung dieses 
ungenügenden Gesetzes, besonders aber die 
Festsetzung der neuen Lieferungskontingente, 
mit großen Schwierigkeiten verbunden war, 
die daraus entstanden, daß, wie Minister 
S a g  m e i s t e r  in seinem gestrigen Artikel in 
der "Arbeiter-Zeitung" sagt, die Vertreter der 
ÖVP ihre Zustimmung zur Verlängerung dieses 
Gesetzes von der Erfüllung der Forderung 
nach erhöhten Agrarpreisen abhängig machten, 
also einen Notstand des überwiegenden Teiles 
unseres Volkes zu ihrem eigenen Vorteil, zum 
Vorteil einer kleinen Minderheit unserer Be
völkerung ausnÜtzten. 

Wir Kommunisten haben nichts gegen eine 
Erhöhung der Agrarpreise, die wir wiederholt 
in unserer Presse und hier in diesem Haus 
bei verschiedenen Anlässen als zu niedrig 
bezeichnet haben. Wir haben aber große 
Bedenken gegen die Art und die Methoden, 
wie diese Preiserhöhungen durchgeführt 
werden sollen. Wir sind der Auffassung, daß 
es sehr wohl möglich ist, die berechtigten 
Forderungen der Bauern nach Erhöhung der 
Agrarpreise zur Sicherung der bäuerlichen 
Existenz durchzuführen, ohne die Konsu
menten durch die Einführung eines Grauen 
Marktes zu belasten. 

Die Abmachungen zwischen den beiden 
Parteien der Regierungskoalition über die .Ab
lieferungskontigente und die neuen · Agrar
preise führen geradewegs zum Grauen Markt. 
(Abg. R u p p :  Das ist richtig !) Die Entwicklung 
dahin wird nicht aufgehalten, auch dann nicht, 
wenn von sozialistischer Seite noch so oft in 
Versammlungen und in fetten Schlagzeilen 
der "Arbeiter-Zeitung" festgestellt wird, daß 
es zu keinem Grauen Markt kommen wird. 
Faktisch existiert der Graue Markt mit den 

entsprechenden Preisen bereits für die meisten 
nicht mehr bewirtschafteten Waren und Pro
dukte, wie · zum Beispiel für Obst, Gemüse, 
Textilien usw. (Abg. Dr. T s c h ad e k :  Das ist 
der freie Markt !) Die jetzt gefundene Lösung, 
daß die Preiserhöhungen für Agrarprodukte 
den Konsumenten nicht belasten, sondern aus 
den Fondsmitteln der sogenannten amerika
nischen Geschenke an das österreichische Volk 
ihre Deckung finden sollen, ist von sehr kurz
lebiger Natur, und auch das nur unter der Vor
aussetzung, daß das amerikanische Element 
die für diese Preisstützungsaktion erforder
lichen 400 Millionen Schilling ungekürzt be
willigt . 

Wir Kommunisten sind der Meinung, daß 
es einen anderen Vi eg gegeben hätte, die Preis
erhöhungen zu bewilligen, die zweifelsohne 
für bestimmte Agrarprodukte notwendig waren, 
ohne die Konsumenten zu belasten und ohne 
Inanspruchnahme der Fondsmittel aus den 
amerikanischen Hilfslieferungen, die ja  für 
Währungszwecke und für Zwecke des Wieder
aufbaues und nicht für Preisstützungsaktionen 
vorgesehen sind oder zumindest vor�esehen 
sein sollen. Der Weg, den wir im Auge haben, 
heißt Ausschaltung des Großhan1els, der 
großen Zwischenverdiener, der großen Auf
käufer, die den Großteil dieser Zwischen
gewinne einstecken, und vor allem Beseitigung 
des Überbürokratismus der Wirtschaftsver
bände. 

Wie berechtigt die Forderungen der Bauern, 
insbesondere der kleinen und mittleren Bauern, 
in dieser Richtung sind, möchte ich an Hand 
folgender Vergleiche aufzeigen : 

1 937 bekam der Bauer für 100 kg Weizen 
38 S. (Abg. Seidl : Das stimmt nicht, nur 
34 S !) Um so schlimmer für die großen Auf
käufer und Zwischenhändler ! Derzeit, ohne Be
rücksichtigung der Preise, die ab 5. Juli in 
Geltung treten sollen, beträgt der Preis für 
100 kg Weizen 52 S.  Das ergibt für den Bauern 
gegenüber 1938 eine Steigerung um nur 14 S .  
Der Konsument bezahlte 1937 fur 100 kg 
Kochmeh1 58 S: Jetzt zahlt er nach den derzeit 
geltenden Preisen für 100 kg Kochmehl bereits 
1 64 S. Das ergibt eine Steigerung von 106 S, 
während der Bauer gegenüber dem Jahre 1938 
bloß um 14 S mehr bekommt. 1937 bekam der 
Ba�er für 100 kg Mais 20 S, jetzt 44 S. Das er
gibt eine Steigerung um 24 S pro 100 kg. 
Der Konsument zahlte 1 937 für 100 kg Mais
grieß 36 S, jetzt 1 12 S. Der Bauer bekommt 
also um 24 S mehr, während der Konsument 
um 76 S mehr bezahlt. Der Bauer bekommt -
immer ausgegangen 'von den jetzt noch gelten
den Preisen - für eine mittlere Schlachtkuh 
700 bis 800 S ;  der Erlös des Fleisches dagegen 
ergibt eine Summe von mindestens 1 800 S .  
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Budget werden rechnen müssen. Ein ähnlicher 
Vorgang ist auch bei der Tragu.ng der Be
satzungskosten beabsichtigt. 

Es geht aber nicht an, daß die Kosten des 
Wiederaufbaues, die Deckung der finanziellen 
Verpflichtungen des Staates ausschließlich oder 
fast ausschließlich den kleinen Leuten auf
gelastet werden. Mit aller Entschiedenheit 

Während der Bauer für eine Schlachtkuh 700 
bis 800 S bekommt, muß er für eine Nutzkuh 
2000 bis 3000 S bezahlen. Das bedeutet, daß 
er j ede Schlachtkuh mit großem Verlust ver
kauft, da er die Mehrausgaben für eine Nutz
kuh nicht aus dem Erlös der Milchablieferungen 
decken kann. Darin liegt auch eine Quelle der, 
mangelnden Versorgung unserer Bevölkerung 
mit Fleisch. 

In diesen von mir hier angeführten großen 
Differenzen zwischen den Preisen von 1 937 und 
der Jetztzeit liegen zweifelsohne die großen Pro
fite des Zwischenhandels, die meistens von den 
Großhändlern und Großaufkäufern eingeheimst 
werden. (Abg. K ris tof ics-B inde r :  Der 
Handel ist gar nicht eingeschaltet 1 Sie haben 
keine Ahnung, uas Sie da zusammenreden ! Den 
Verdienst haben die Bewirtschattungsstellen, 
die Sie immer unterstützen !) Bei vielen Pro
dukten tragen auch die übermäßig hohen 
Handelsspannen an der Teuerung der Lebens
haltungskosten die Schuld. Wir sind dafür, 
daß der Bauer gerechte Preise erhält, aber dies 
soll auf Kosten des schmarotzerischen Zwischen
handels, auf Kosten der Wuchergewinne und 
nicht zu Lasten der Verbraucher, der Konsu
menten, geschehen. Die nach dem Zweiparteien
übereinkommen festgesetzten Agrarpreise sind 
nach einer Erklärung des Ministers S a g
m e i s t e r in seinem Parteiorgan ausdrücklich 
als kostendeckend anerkannt worden, aber 
nach den Erklärungen der Presse der Öster
reichischen Volkspartei decken auch die neuen 
Preise nur 80 Prozent der Gestehungskosten. 
Was rst nun richtig : die Erklärung des Mini
sters S a g m e i s t e r, daß die neuen Preise abso
lut kostendeckend sind, oder die Erklärungen 
der Österreichischen Volkspartei, daß auch 
die neuen Preise nur zu 80 Prozent die Kosten 
decken ? (Abg. K ris to  f i cs-B i n d e l' :  Der 
Minister Sagmeister ist ja kein Landwirt und 
hat keine Ahnung davon !) 

. werden wir Kommunisten so wie bisher jeden 
derartigen Versuch bekämpfen, die Lasten, 
die aus den Folgen des Krieges und den Not
wendigkeiten des Wiederaufbaues erwach,sen, 
auf die werktätigen Massen, die ohnedies 
schon schwerstens belastet sind, abzuwälzen. 
Es gibt andere Wege, und man muß andere 
Wege gehen. (Zwischenrufe bei der Ö V  P.
Abg. D e ngl e r : Döllersheim zurückgeben, die 
U SI A - Betriebe zurückgeben ! ) 

Ich stelle fest, daß hier Unrichtiges behauptet 
wird. IR der Feststellung der Presse' der ÖVP 
ist j a  die Absicht enthalten, in absehbarer Zeit 
neue Preiserhöhungen zu fordern, da man be
kanntlich auch die Bauern nicht zu Preisen 
produzieren lassen kann, deren Höhe um rund 
20 Prozent unter den Gestehungskosten liegen. 
(Abg. Rupp : Eine gute Ein8icht I) In 
den Abmachungen der Parteien wurde ver
einbart, daß die Preis erhöhungen nicht zu 
Lasten der Konsumenten gehen dürfen. Das 
trifft für Einkommen von über 1000 S monat
lich nicht mehr zu , und es ist sehr zu befü'rchten, 
daß die' Entwicklung der Kassenlage des 
Bundes dazu führt, daß auch die Einkommens
träger mit einem Einkommen von unter 1000 S 
in absehbarer Zeit mit einer Überwälzung der 
Kosten der Preiserhöhungen auf , ihr eigenes 

Die ÖVP verfolgt das ganz offen ausgespro
chene Ziel, die Preise des Grauen Marktes, die 
gegenwärtig ungefähr das Zehnfache der Preise 
von 1 938 betragen, zum allgemeinen Einheits
preis zu machen. · (Neuerliche Zwischenrufe bei 
der Ö V P.) Ich verweise nur auf den Artikel 
in der ÖVP-Presse unter dem Titel : "Auf dem 
Weg zum Einheitspreis" vom 22. Mai dieses 
Jahres. Auf dem Niveau der Preise des Grauen 
Marktes soll zunächst die Stabilisierung der 
Preise erfolgen. Wenn man dies will, dann muß , 
man sich auch mit dein Gedanken vertraut 
machen, daß solchen Preiserhöhungen auch 
die entsprechenden Erhöhungen der Löhne 
und Gehälter folgen müssen. Die Arbeiter und 
Angestellten unseres Landes können und 
werden nicht dulden, daß auf dem Weg über 
die Preise des Grauen Marktes ein neuer Lohn
raub vorbereitet und durchgeführt wird (Abg. 
R u p p :  Die Preise der Geschäfte der US1A ! 
In der Volksdemokratie ist der Graue . Markt 
längst eingeführt ! - Weitere Zwischenrufe -
Präsident Dr. Gorbach  gibt das Glockenzeichen), 
da die heutigen Löhne und Gehälter ohnedies 
schon weit hinter den Erfordernissen auch 
einer ganz bescheidenen Lebenshaltung liegen. 

Die neuen Ablieferungskontingente, die 
im Zusammenhang mit ' der Verlängerung 
der Geltungsdauer des Aufbringungs
gesetzes beschlossen wurden, sollen nun
mehr eine Erhöhung des österreichischen 
Anteiles am Bedarf des Normalverbrauchers 
auf. 900 Kalorip-n täglich und insgesamt eine 
Erhöhung der Normalverbraucherration von 
1 700 auf 1 800 Tageskalorien erbringen. Eine 
so geringfügige Erhöhung der Ernährungs
sätze ist aber völlig ungenügend. Daher 
müssen durch Ergreifung entsprechender Maß
nahmen bei d�r Aufbringung und Ablieferung 
der neuen Ernte die Voraussetzungen für 
weitere Erhöhungen der Lebensmittelrationen 
geschaffen werden. Dazu ist unserer Auffassung 
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nach notwendig, daß die Aufbringungsaus
schüsse mit weitergehenden Vollmachten aus
gestattet, die Bestimmungen des Bedarfs
deckungsstrafgesetzes mit aller Schärfe gegen 
säumige Ablieferer angewendet und dem Er
nährungsministerium auch bei der Aufbringung 
der Ernte größere Vollmachten als bisher ein
geräumt werden. ( Zwischenrufe.) 

Trotz aller Bedenken, die wir Kommunisten 
hinsichtlich verschiedener Mängel dieses 
nunmehr zu verlängernden Aufbringungsge
setzes haben, werden wir doch für dieses Gesetz 
stimmen (Heiterkeit und Zwischenrufe bei der 
Ö VP), weil eine Nichtverlängerung insbeson
dere für die arbeitende Bevölkerung unabseh
bare · Folgen hinsichtlich der Versorgung mit 
Nahrungsmitteln nach sich ziehen könnte. 
Wahrscheinlich in Ansehung dieser Folgen, die 
eintreten könnten, hat die ÖVP mit ihrer 
Weigerung, das Aufbringungsgesetz zu ver
längern, die Zustimmung zu Preisen und 
Kontigenten durchgesetzt, die in dieser Form 
keineswegs gerechtfertigt sind. 

* 

Das Haus b e s c h l i e ß t  den Gesetzentwurf 
in der Fassung des Ausschusses in z we i t e r  
und d r i t t e r  Lesung. 

Die vom Ausschuß beantragte E n t
s c h l i e ß u n g  (S .  2437)  wird a n g e n o m m en.  

Als 3.  Punkt der Tagesordnung folgt der 
Bericht des Ausschusses für Energiewirtschaft 
über die Regierungsvorlage (605 d. B. ) : 
Bundesgesetz, betreffend Änderungen des 
Lastverteilungsgesetzes (Lastverteilungs � No
velle 1948) . (660 d. B. ) .  

Berichterstatter Rauscher: Hohes Haus ! 
�ie Geltungsdauer des Lastverteilungsgesetzes 
1st gestern abgelaufen. Das Gesetz hat sich als 
eine im allg�meinen Interesse liegende und 

als eine für die ganze Bevölkerung notwendige 
Einrichtung erwiesen. Mit der Verlängerung 
der Geltungsdauer dieses Gesetzes wurde 
gleichzeitig eine Verbesserung durchgeführt . 
So sind zum Beispiel im § 2 die Stellung des 
Bundeslastverteilers neu bestimmt, im § 3 die 
Befugnisse des Bundeslastverteilers, im § 4 die 
Bestellung der Landeslastverteiler und im 
§ 5 die Befugnisse derselben neu geregelt. 
Auch der § 8 wurde, durch die Änderung 
des § 3 bedingt, neu gefaßt ; es handelt sich 
hier um die Einstufung der Dringlichkeit, 
um die Beschränkungen der Stromabnahme 
usw. Im § 9 ist die Verpflichtung zur Aus
kunftserteilung festgelegt, im § 1 1  die durch 
das 2. Verstaatlichungsgesetz notwendige 
Regelung der Kostendeckung der Bundes
lastverteiler ; im § 12 werden die Straf
bestimmungen behandelt, und im § 14 wird 
bestimmt, daß das Gesetz am 30. Juni 1949 
außer Kraft tritt. Durch den Artikel II wird 
die Rechtskontinuität gewahrt. 

Der Ausschuß für die Energiewirtschaft hat 
die Beratungen einem sechsgliedrigen Ausschuß 
übertragen und schließlich die vom Unter
ausschuß vorgelegte Fassung zur Kenntnis 
genommen. 

Der Ausschuß für Energiewirtschaft 
b e an t r a g t,  der Nationalrat möge der 
Gesetzesvorlage die verfassungsmäßige Zu
stimmung erteilen. 

* 

Bei der Abstimmung wird der Ges�tz
entwurf in der Ausschußfassung in z we i t e r  
und dritt"er Lesung zum B e s c h l u ß  erhoben. 

Die Tagesordnung ist e r s c h ö p ft. 

Die n ä c h s t e  Sitzung wird für Mittwoch, 
den 7. Juli, 10 Uhr, einlierufen. 

Die Sitzung wird g e s c h l o s s e n. 

SchIuE der Sitzung: 13 Uhr 45 Minuten. 
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